
Hirtenwort der deutschen Bischöfe

Liebe Schwestern und Brüder!

Von vergrabenen Schätzen können wir nicht leben! Dies war auch
den Vätern des Zweiten Vatikanischen Konzils bewusst, als sie vor
vierzig Jahren die Liturgiekonstitution „Sacrosanctum concilium“
verabschiedeten. Mit diesem Dokument, das Papst Paul VI. am
4. Dezember 1963 verkündete, hoben sie den Schatz der heiligen
Liturgie neu ans Licht.

Vorausgegangen war ein halbes Jahrhundert, in dem die Kirche ge-
radezu von einer liturgischen Bewegung erfasst worden war. Pries-
ter, Ordensleute, Theologen und engagierte Christen entdeckten
den teilweise verschütteten Reichtum der Liturgie neu, indem sie
miteinander Gottesdienst feierten und ihn tiefer zu verstehen such-
ten: Ein wichtiger Anstoß für die Liturgiekonstitution und ihr Ziel
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war, eine bewusste und tätige Teilnahme mit geistlichem Gewinn
für die Gläubigen zu ermöglichen. Wichtige Elemente der Er-
neuerung waren z. B. die weitere Einführung der Volkssprache, die
Vereinfachung der Riten, die Einbeziehung vielfältiger Laien-
dienste in den Gottesdienst, die Betonung von Wortgottesdienst
und Stundengebet, die Neuordnung der Sakramentenfeiern und die
Erweiterung der Leseordnung. Vielen mag heutzutage das Ausmaß
der verändernden Kraft der Liturgiereform nicht mehr bewusst
sein. Das damals Neue ist längst selbstverständlich geworden und
vielleicht schon wieder in Gefahr, zu blasser Gewohnheit zu wer-
den. Es dürfen jedoch auch jene Gläubigen nicht übersehen wer-
den, denen die früheren Formen Beheimatung bedeuteten und die
daher unter den Veränderungen leiden. Das Ziel der Konzilsväter
aber war nicht, umzustürzen und niederzureißen, sondern den
Schatz der Liturgie neu zum Leuchten zu bringen. Sie wollten allen
Gläubigen das Christus-Geheimnis tiefer erschließen und unsere
Freude an Gott mehren. Unser Gotteslob und unsere Sendung in
die Welt sollten so neue Stärkung erfahren.

1. Der Schatz der Liturgie

Was macht eigentlich die Liturgie zum Schatz? Zum einen bereits
ihr Wesen, als Feier den Alltag zu unterbrechen! Ihr Geheimnis
erfassen wir nicht durch den Blick auf die Uhr, sondern indem wir
die Feier der Liturgie als geschenkte Zeit annehmen. In ihr dürfen
wir innehalten und aufatmen vor Gott. Liturgie füllt die Zeit im
besonders gestalteten Raum der Kirche mit Hören, Beten und Sin-
gen, mit Instrumentalmusik und Stille, mit rituellen Vollzügen, mit
sinnlichen Eindrücken etwa von Wasser, Licht und Weihrauch.
Damit holt sie den Menschen aus der Geschäftigkeit und den
Zwängen der übrigen Zeit heraus. In dieser Hinführung zur Mitte
vollzieht die Liturgie einen Dienst am Menschen. Sie dient uns,
damit wir Gott und einander dienen.

Im tiefsten aber ist Liturgie ein wahrer Schatz, weil sie Feier un-
serer Erlösung ist. Sie ist Feier – nicht unserer selbst, sondern der
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Königsherrschaft Gottes, der will, dass alle Menschen gerettet wer-
den. Dazu hat er seinen Sohn in die Welt gesandt, der das Evan-
gelium Gottes verkündete in Wort und Tat, der Gottes Liebe bis in
den Tod am Kreuz hinein zu den Menschen brachte und durch
seine Auferstehung Sünde und Tod besiegte. Das feiern wir in
jedem Gottesdienst, besonders in der hl. Messe. Dabei sind wir die
vom Herrn Eingeladenen. Mit unserem Gottesdienst antworten wir
auf den Dienst, den Gott uns in Jesus Christus zuerst erwiesen hat.
Von ihm her ist ein Leben möglich, das wir uns nicht selbst geben
können, das aber auch kein Mensch uns nehmen kann. Solcher
Glaube ist alles andere als selbstverständlich. Wir brauchen Zeiten
und gestaltete Räume, die in uns lebendig halten, was Gott in sei-
ner Liebe an uns getan hat. Wir brauchen heilige Zeichen, in denen
wir Gott in der Gemeinschaft der Glaubenden bewusst und aus-
drücklich in Dank und Freude antworten. Darum ist Liturgie ein
kostbarer Schatz, von dem sich zehren lässt, ohne dass er auf-
gezehrt würde.

Dabei wird unser Leben mit seinen vielfältigen irdischen Nöten,
Ängsten aber auch Freuden nicht außen vor gelassen. Wenn das
Mysterium von Tod und Auferstehung im Mittelpunkt aller Litur-
gie steht, dann ist auch unser ganzes Leben in das österliche Ge-
heimnis mit hinein genommen. Um unsretwillen hat Christus gelit-
ten, ist er gestorben und auferstanden. Zugleich bleibt die Liturgie
bei diesem Leben nicht stehen, sondern reißt uns den verhangenen
Himmel auf, ähnlich wie bei den Jüngern auf dem Berg der Ver-
klärung. Sie bringt die Erde mit dem Himmel in Berührung, so
dass wir in Wort, Musik und Stille, in Symbolen und Gesten einen
Vorgeschmack auf das Leben bei Gott bekommen. Im Kirchen-
raum, der in seiner ganzen Symbolik über uns hinaus weist, neh-
men wir als Liturgie Feiernde auch an der himmlischen Liturgie
teil. „Heilig, heilig, heilig, Herr aller Mächte und Gewalten“ rufen
wir und stimmen damit ein in den Lobgesang der Engel und
Heiligen und rühmen mit ihnen den Erlöser, unseren Herrn Jesus
Christus. Auch in diesem Sinne ist Liturgie wahrhaft ein Schatz,
der unser Herz zum Brennen bringen und uns bereiten möchte zur
Sendung in die Welt.
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2. Die missionarische Bedeutung der Liturgie

In der Liturgie feiert die Kirche als sichtbares Volk Gottes ihren ge-
meinsamen Glauben. Deshalb sind auch Eucharistiegemeinschaft
und Kirchengemeinschaft nicht zu trennen. Der Empfang der Sa-
kramente setzt den katholischen Glauben sowie eine innere Berei-
tung voraus. Auf je eigene Weise können natürlich auch Christen
anderer Konfessionen an der Liturgie teilnehmen; auch Nichtgläu-
bige und Suchende sind eingeladen, die wunderbare Welt der
katholischen Liturgie kennen zu lernen.

Sehr viel stärker als in den Jahren der Entstehung der Liturgiekon-
stitution ist Liturgie in unserer Zeit auch Begegnung mit Christen,
die der Kirche fern stehen. Gerade die mit den Lebenswenden ver-
bundenen Gottesdienste wie Taufe, Firmung, Trauung und Beerdi-
gung oder auch die Feier der Erstkommunion stellen unter dieser
Rücksicht eine neue Herausforderung dar. Nicht selten geschieht
es heute auch, dass Nichtchristen nach kirchlichen Feiern fragen.
Seelsorger und Gemeinden sind hier auf neue Weise gefordert, der
Suche der Menschen entgegenzukommen. Denn immer geht es
darum, die Wesenszüge der Liturgie: Einladung, Versammlung um
Jesus Christus als das Haupt der Kirche und Glaubenszeugnis mit-
einander zu verbinden. Natürlich bedeutet dies auch eine Anfrage
an unsere Weise, Liturgie zu feiern: Ist sie als einladende Feier
gestaltet? Sind wir als Gemeinde einladend?

Angesichts solcher Herausforderungen sehen wir mit Sorge die
zurückgehende Zahl der Priester. Sie stehen der Liturgie vor, un-
vertretbar in der Eucharistie, und verantworten sie gegenüber dem
Bischof. Die geringere Zahl der Priester, aber auch andere Ent-
wicklungen in unseren Pfarrgemeinden führen zu Änderungen in
den Pfarrstrukturen und auch im Gottesdienstleben. Lieb gewor-
dene Messzeiten sind nicht mehr möglich, liturgische Gewohnhei-
ten müssen auf einmal mit denjenigen einer anderen Pfarrei abge-
stimmt werden. Manchem fällt die Annahme solcher Verände-
rungen schwer. Bei allem Verständnis für den Einzelfall rufen wir
jedoch in Erinnerung, dass die Liturgie nicht Feier einer einzelnen
Pfarrgemeinde ist, sondern Feier der Kirche insgesamt. Katholizi-
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tät, allumfassende Einheit, kann im Überschreiten der Pfarrgrenze
bei der gemeinsamen Feier der Liturgie Zeichenhaftigkeit gewin-
nen.

3. Die besondere Bedeutung der Eucharistiefeier

Ein besonderer Schatz ist für uns die Eucharistie. In ihr feiern wir
das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Jesu. Als Ver-
gegenwärtigung seines Lebensopfers ist sie uns „das Sakrament
huldvollen Erbarmens, das Zeichen der Einheit, das Band der Lie-
be“ (SC 47). Sie ist das Zentrum des Sonntags, den die Liturgie-
konstitution als „Ur-Feiertag“ (SC 106) besonders herausgehoben
hat. An ihm versammeln wir uns als feiernde Gemeinde um Chris-
tus, unser Haupt, um uns durch das Wort Gottes formen zu lassen.
Wir lernen, uns im vergegenwärtigenden Gedächtnis des Kreuzes-
opfers selber darzubringen (vgl. SC 48).

Dabei gilt für die Eucharistie wie für jede liturgische Feier, dass sie
in der vielfältigen Verwobenheit der einzelnen Riten ein heiliges
Spiel ist, das – wie jedes Spiel – der Regeln bedarf, die nicht belie-
big sind und keine Verzweckung zu ihm wesensfremden Zielen
duldet. Die Regeln der Kirche, die für alle verbindlich sind, sind
keine Willkür, sondern dienen dazu, alles liturgische Geschehen
auf sein Zentrum hin, Jesus Christus, auszurichten und die Einheit
der Kirche zu wahren.

Auf diesem Hintergrund steht auch das Bemühen der Liturgiere-
form, „die Riten mögen den Glanz edler Einfachheit an sich tra-
gen“ (SC 34). Alles soll hinlenken auf den einen Herrn, der uns im-
mer wieder neu zu sich lädt, um uns am „Tisch des Wortes“ und am
Tisch des Brotes die Erfahrung seiner Nähe zu schenken. Alles soll
uns darauf ausrichten anzubeten, Dank zu sagen, aber auch zu bit-
ten und die Nöte dieser Welt vorzutragen. So wurden nach Jahr-
hunderten der Unterbrechung vor vierzig Jahren die Fürbitten wie-
der eingeführt. Durch eine neue Leseordnung, die die Schatzkam-
mer der Bibel weit öffnet, ist der „Tisch des Wortes“ wieder reich
für uns gedeckt. Jeweils im Laufe von drei Jahren hören wir die
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wichtigsten Teile der Heiligen Schrift. Schließlich bringen wir
durch Christus und mit ihm uns selbst zum Tisch des Brotes und
empfangen unter den Zeichen von Brot und Wein den wirklich und
wahrhaftig gegenwärtigen Christus. Er ist unsere Zurüstung für
den Alltag, in den wir am Ende jeder Eucharistiefeier mit dem
Sendungsruf „Gehet hin in Frieden“ entlassen werden. Dieser
Wunsch ist eine Brücke in den Alltag, der darauf aufmerksam
macht, dass die Messfeier zwar zu Ende ist, der Gottesdienst aber
weitergeht und nicht am Kirchenportal endet. Was wir gefeiert
haben, muss sich nun im Leben auswirken und Frucht tragen.

4. Die Vielfalt der liturgischen Dienste

Innerhalb des Kirchenjahres erweist sich die Liturgie aufgrund ih-
rer vielfältigen Formen als eine wahre Schatzkammer. Dies hat die
Liturgiekonstitution des Zweiten Vaticanum deutlich gemacht, in-
dem es zur Förderung von Wortgottesdiensten und zur Feier des
Stundengebetes auch von Laien aufruft.

Liebe Schwestern und Brüder! An diesen Gottesdienstformen wird
besonders deutlich: Die Umsetzung der Liturgiereform erfordert
nicht nur die ganze Kraft der Priester, sondern auch Ihre Mithilfe
als Gläubige. Dabei können wir dankbar feststellen, dass viele
Menschen sich seitdem mit größtem Engagement an der würdigen
Feier der Liturgie und ihrer sorgfältigen Vorbereitung beteiligen.
Das Leitprinzip der tätigen Teilnahme aller, nach dem jede und
jeder in der Liturgie nur und all das tun soll, was ihr bzw. ihm zu-
kommt, hat als großartiger Impuls gewirkt. So haben wir Bischöfe
allen Grund, aus Anlass des vierzigsten Jahrestages der Liturgie-
konstitution von Herzen allen zu danken, die in Vergangenheit und
Gegenwart einen eigenen liturgischen Dienst übernommen haben
als Lektorinnen und Lektoren, Kommunionhelferinnen und Kom-
munionhelfer, Leiterinnen und Leiter von Wort-Gottes-Feiern,
Messdienerinnen und Messdiener, als Mitglieder von Kirchenchö-
ren oder von Liturgiekreisen, als Küsterinnen und Mesner, als
Kantorinnen und Organisten. Ihr Dienst ist Dienst an Gott und an
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der Gemeinschaft der Kirche. Wir bitten Sie, auf diesem Weg der
tätigen Teilnahme weiter zu gehen zusammen mit Ihren Priestern
und Diakonen, denen für ihren treuen Dienst am Altar ebenso unser
aufrichtiger Dank gilt. Helfen Sie auch in Zukunft mit, den reichen
Schatz der Liturgie vielfältig zum Leuchten zu bringen.

Unsere Schatzkammer Liturgie ist ebenso wenig ein Museum
wie unsere Kirchen. Nur wenn wir die Liturgie würdig feiern und
durch sie den dreifaltigen Gott verherrlichen, erstrahlt uns ihr
Glanz. Dankbar blicken wir auf 40 Jahre liturgische Erneuerung
und ermutigen Sie, sich ergreifen zu lassen vom Geheimnis des
lebendigen Gottes. „Denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz.“
(Lk 12, 34)

Fulda, den 24. September 2003

Für das Bistum Hildesheim

†  J o s e f
Bischof von Hildesheim

Dieses Hirtenwort soll am Christkönigssonntag, dem 23.11.03, in allen Gottes-
diensten sowie in der Vorabendmesse verlesen werden.
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Aufruf der deutschen Bischöfe
zur Aktion ADVENIAT 2003

Liebe Schwestern, liebe Brüder im Glauben!

In einigen Ländern Lateinamerikas wird das Jesuskind „Manue-
lito“ genannt. Dieser Name hat eine lange Geschichte. Im 17. Jahr-
hundert lehrten spanische Priester die Ureinwohner, Gott als
„Emanuel“ zu verehren. Emanuel, das heißt „Gott mit uns“. Die
Botschaft, dass Gott immer mit den Menschen ist, hat die Indianer,
die in Not und Unterdrückung lebten, tief berührt. Im Laufe der
Zeit wurde aus Emanuel der Kosename „kleiner Manuel“, spanisch
Manuelito.

Mitten in der Welt wird Gott Kind. Er will nicht für sich selbst,
sondern für uns sorgen. Ihm nachzufolgen kann deshalb nur
heißen, nicht für sich selbst, sondern für andere da zu sein.

Weihnachten ist das Fest der Geschwisterlichkeit, wie Jesus sie uns
gelehrt hat. Diese Geschwisterlichkeit verlangt Bereitschaft zur
Hingabe für andere. „Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einan-
der! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.“
(Joh 13,34)

Liebe Schwestern und Brüder, wir wissen, dass sich viele auch in
unserer Gesellschaft Sorgen um die Zukunft machen und auf Ein-
schränkungen gefasst sein müssen. Dennoch bitten wir auch in
diesem Jahr um eine hochherzige Spende für die Menschen in
Lateinamerika, die in ihrer großen Not auf unsere Hilfe ange-
wiesen sind.

Fulda, den 22. September 2003

Für das Bistum Hildesheim

†  J o s e f
Bischof von Hildesheim

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 14. 12. 2003, in allen Gottesdiensten sowie
in den Vorabendmessen verlesen werden.
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Hinweise zur Adveniat-Aktion 2003

Wir bitten alle hauptamtlich in der Seelsorge Tätigen, die ausführlichen Anre-
gungen der Adveniat-Geschäftsstelle zu beachten. Sie wurden an alle Pfarräm-
ter geschickt und dienen als Grundlage für adventliche Gottesdienste mit La-
teinamerika-Thematik. Auf diese Weise soll es gelingen, dass Adveniat durch
ein gutes Kollektenergebnis in die Lage versetzt wird, der Kirche in Latein-
amerika auch weiterhin verlässlich helfen zu können.

Die Adveniat-Aktion 2003 steht unter dem Motto „Gottes Wort lebt. Durch
dich!“ Mit diesem Appell wendet sich die Bischöfliche Aktion Adveniat in der
Adventszeit 2003 an die Katholiken in Deutschland. Der Blick geht in diesem
Jahr vor allem nach Argentinien. In dem einst blühenden Land lebt mittlerweile
mehr als die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Jedes fünfte Kind
ist unterernährt. Die offizielle Arbeitslosenrate beträgt über 20 Prozent. Kranke
können sich keinen Arztbesuch mehr leisten, Eltern wisse nicht, wie sie den
Schulbesuch ihrer Kinder bezahlen sollen. Vor allem auf dem Land ist die
Armut groß. Mutlosigkeit und Verzweiflung machen sich breit.

Dem wirkt die katholische Kirche entschieden entgegen. Sie leistet praktische
Hilfe: Kindern aus besonders armen Familien finanziert sie den Schulbesuch. In
kirchlichen „Volksküchen“ erhalten knapp zwei Millionen Menschen täglich
eine kostenlose Mahlzeit. Sie ist zudem verstärkt seelsorgerlich tätig und ver-
sucht den Zusammenhalt der Menschen in den Gemeinden und das Vertrauen
auf Gott auch in Notzeiten zu stärken.

Adveniat hilft dank der Spenden aus Deutschland den kirchlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in Argentinien bei ihren wichtigen Aufgaben.

Die Hoffnung auf Gott, der den Weg der Gerechtigkeit vollendet, ist die Bot-
schaft des Advents. Sie beflügelt die Katholiken in Deutschland zur Hilfe für
die Kirche in Lateinamerika. Für die Christen Lateinamerikas ist diese Hilfe
selbst ein Zeichen der Hoffnung des Advents – einer Hoffnung, die verändert
und bewegt. Und die Mut macht, sich der wichtigen Aufgabe zu stellen: „Gottes
Wort lebt. Durch dich!“

Für den 1. Adventssonntag (30. November) bitten wir darum, die Plakate aus-
zuhängen, die Opferstöcke mit den entsprechenden Hinweisschildern aufzu-
stellen sowie die Adveniat-Zeitschrift auszulegen.

Am 3. Adventssonntag (14. Dezember) soll in allen Gottesdiensten einschließ-
lich der Vorabendmesse der vorstehende Aufruf der deutschen Bischöfe ver-
lesen werden. An diesem Sonntag sollen ebenfalls die Opfertüten für die
Adveniat-Kollekte verteilt werden. Die Gläubigen werden gebeten, ihre Gabe
am Heiligabend bzw. am 1. Weihnachtstag mit in den Gottesdienst zu bringen
bzw. sie dem Kollektenkonto des Bistums zu überweisen. Bei der Ausstellung
von Zuwendungsbestätigungen für Spenden an Adveniat ist auf der Zuwen-
dungsbestätigung zu vermerken: Weiterleitung an die Bischöfliche Aktion
Adveniat/Bistum Essen, Körperschaft des öffentlichen Rechts.
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In den Gottesdiensten am Heiligabend, auch in den Kindermetten sowie in den
Gottesdiensten am 1. Weihnachtsfeiertag ist die Kollekte anzukündigen und
durchzuführen. Zur Ankündigung eignet sich sicherlich ein Zitat aus dem
Adveniat-Aufruf der deutschen Bischöfe. Die Überweisung des Betrages hat
sofort bis spätestens 15. 1. 2004 (also nicht wie sonst innerhalb von 14 Tagen)
unter Angabe der Buchungskonto-Nr. 191 004 und des 8-stelligen Kirchen-
gemeindekennzeichens an die Bistumskasse zu erfolgen. Die Konten der Bis-
tumskasse sind den Kirchengemeinden bekannt. Spenden, die noch nach-
träglich bei den Pfarrämtern eingehen, können innerhalb von 14 Tagen in einer
zweiten Überweisung an die Bistumskasse geschickt werden.

Wer für steuerliche Zwecke die Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung
wünscht, möge seine Spende unter Angabe des Stichwortes „ADVENIAT“ oder
„Lateinamerika“ direkt an die Bistumskasse überweisen. Auf dem Über-
weisungsabschnitt ist dabei der Vermerk „Zuwendungsbestätigung“ anzubrin-
gen.

Wir bitten dringend um Einhaltung des Termins, da Adveniat gegenüber den
Spendern zu einer zeitnahen Verwendung der Gelder verpflichtet ist. Eine pfar-
rei-interne Verwendung der Kollektengelder (z. B. für Partnerschaftsprojekte)
ist nicht zulässig.

Aufruf der deutschen Bischöfe
zur Aktion Dreikönigssingen 2004

Liebe Mädchen und Jungen,
liebe Mitverantwortliche in den Gemeinden und Gruppen,

nachdem die Aktion Dreikönigssingen 2003 ein so eindrucksvolles Ergebnis
erbracht hat, rufen wir alle Pfarrgemeinden, Jugendverbände und Initiativen
auf, auch auf der kommenden Wegstrecke die Kinder und Jugendlichen in ihrer
Begeisterung zu unterstützen und zu begleiten.

„Kinder bauen Brücken“ – so lautet das Motto der Aktion 2004. Im Mittelpunkt
steht, stellvertretend für den afrikanischen Kontinent, das Land Ruanda. Hier
bewegt uns vor allem die Sehnsucht nach Frieden und Versöhnung. Das Bild der
Brücke will zeigen, wie einzelne Menschen, aber auch bisher verfeindete Grup-
pen zueinander finden können, um einen gemeinsamen Neuanfang zu wagen.

Wenn es um den Frieden geht, sind auch die Kinder gefragt. Oft ermahnen sie
die Erwachsenen in den Regionen der Not, Verhältnisse der Ungerechtigkeit
und des Unfriedens zu überwinden. Und auch diejenigen, die in unserem Land
mit ihren Liedern und dem Stern von Bethlehem zu den Menschen gehen, sollen
als Boten des Friedens sichtbar werden. Sie bekennen: Christus ist unser Friede
(vgl. Eph 2,14).
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Allen, die bei der Aktion Dreikönigssingen wieder mitmachen werden, wün-
schen wir, dass der Segen Gottes sie begleitet.

Fulda, den 22. September 2003

Für das Bistum Hildesheim

†  J o s e f
Bischof von Hildesheim

Ordnung für die Aktion Dreikönigssingen

Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz hat am 24. 06. 2003 die
Ordnung für das Dreikönigssingen in einer aktualisierten Fassung bestätigt.
Darin wird noch einmal klar gestellt, dass das gesamte Spendenergebnis ord-
nungsgemäß und unverzüglich an das KINDERMISSIONSWERK „Die Stern-
singer“ in Aachen überwiesen werden muss. Die Möglichkeit, vorab konkrete
„Direktpartnerschaften“ zu vereinbaren, wird ausdrücklich bejaht. Ferner wird
darauf hingewiesen, dass seit 2003 „der Gesamtzusammenhang der Aktion
Dreikönigssingen (auch die Bezeichnung und das Logo) als urheberrechtlich
geschützt“ gelten.

Die Gaben aus der Aktion Dreikönigssingen bitten wir zu überweisen an den:
BDKJ-Diözesanverband Hildesheim, Kreissparkasse Hildesheim, Kto.-Nr.
187 020 (BLZ 259 501 30).

Gebetswoche für die Einheit der Christen 2004

Thema: Meinen Frieden gebe ich euch (Joh 14, 23–31)

Die Gebetswoche für die Einheit der Christen wird jedes Jahr vom 18.–25.
Januar oder in der Woche vor Pfingsten (20.–30. Mai) begangen.

Zum Inhalt:
Die Arbeitshilfe zur Gebetswoche für die Einheit der Christen enthält verschie-
dene praktische und informative Beiträge zur Gestaltung der Gebetswoche für
die Einheit der Christen.
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Folgende Beiträge sind 2004 enthalten:
– Hintergrundinformationen über den Stand der Ökumene in Aleppo, Syrien,

wo der Gottesdienst der Gebetswoche 2004 entstanden ist;

– Heinz Josef Algermissen, Bischof des Bistums Fulda, gibt exegetisch-homi-
letische Anregungen zum Thema „Der Friede, den die Welt nicht geben
kann“;

– Herbert Winklehner, „Steht auf, wir wollen weggehen von hier“, Vier Bild-
meditationen zu vier Motiven, die der Arbeitshilfe auch als Dias beigefügt
sind;

– ein Vorschlag über einen ökumenischen Jugendgottesdienst von Bernhard
Michl zum Thema „Meinen Frieden gebe ich euch“;

– Heike Spiegelberg informiert über die „Ökumenische Dekade zur Überwin-
dung von Gewalt“.

– Dazu enthält die Arbeitshilfe weitere liturgische Bausteine zur Gestaltung
sowie die Tagestexte zur Gebetswoche.

Die Materialien (Gottesdienstvorlage, Plakate, Arbeitshilfe) können bestellt
werden beim Franz Sales Verlag, Postfach 1361, 85067 Eichstätt, Tel. (0 84 21)
53 79 oder Fax (0 84 21) 8 08 05, E-Mail: Info@franz-sales-verlag.de

Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung (CWMO)

Caritas ist eine Lebens- und Wesensäußerung der katholischen Kirche.
Dieser Grundgedanke soll sich auch in der Gestaltung der Mitwirkung
wiederspiegeln. 

Aufgabe einer Werkstatt für behinderte Menschen ist, behinderte Perso-
nen in der beruflichen Bildung zu fördern, eine Beschäftigung mit einem
angemessenen Arbeitsentgelt anzubieten und zu ermöglichen, dass behin-
derte Personen ihre Leistungs- und Erwerbsfähigkeit erhalten, entwickeln,
erhöhen oder wiedergewinnen. Dies umfasst das Ziel eines partnerschaft-
lichen Miteinanders im Arbeitsleben zwischen Menschen mit und ohne
Behinderung. Menschen mit Behinderungen haben daher als Beschäftigte
in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) ein Recht auf Mitwir-
kung in den sie betreffenden Angelegenheiten. Es basiert auf den Grund-
sätzen der Selbstbestimmung, Selbstvertretung, Normalisierung und Inte-
gration sowie Teilhabe im Sinne einer rechtlichen und tatsächlichen
Gleichstellung behinderter Menschen. Diese Mitwirkungsverordnung ist
ein weiterer Baustein, die Lebenssituation behinderter Menschen in der
Gesellschaft zu verbessern und ihre Gleichstellung zu fördern.
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Abschnitt 1
Anwendungsbereich, Errichtung, Zusammensetzung

und Aufgaben des Werkstattrats

§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Errichtung von Werkstatträten
§ 3 Zahl der Mitglieder des Werkstattrats
§ 4 Allgemeine Aufgaben des Werkstattrats
§ 5 Mitwirkungsrechte des Werkstattrats
§ 6 Unterrichtungsrechte des Werkstattrats
§ 7 Zusammenarbeit
§ 8 Werkstattversammlung
§ 9 Vermittlungsstelle

Abschnitt 2
Wahl des Werkstattrats

Unterabschnitt 1
Wahlberechtigung und Wählbarkeit; Zeitpunkt der Wahlen

§ 10 Wahlberechtigung
§ 11 Wählbarkeit
§ 12 Zeitpunkt der Wahlen zum Werkstattrat

Unterabschnitt 2
Vorbereitung der Wahl

§ 13 Bestellung des Wahlvorstandes
§ 14 Aufgaben des Wahlvorstandes
§ 15 Erstellung der Liste der Wahlberechtigten
§ 16 Bekanntmachung der Liste der Wahlberechtigten
§ 17 Einspruch gegen die Liste der Wahlberechtigten
§ 18 Wahlausschreiben
§ 19 Wahlvorschläge
§ 20 Bekanntmachung der Bewerber und Bewerberinnen

Unterabschnitt 3
Durchführung der Wahl

§ 21 Stimmabgabe
§ 22 Wahlvorgang
§ 23 Feststellung des Wahlergebnisses
§ 24 Benachrichtigung der Gewählten und Annahme der Wahl
§ 25 Bekanntmachung der Gewählten
§ 26 Aufbewahrung der Wahlunterlagen
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§ 27 Wahlanfechtung
§ 28 Wahlschutz und Wahlkosten

Abschnitt 3
Amtszeit des Werkstattrats

§ 29 Amtszeit des Werkstattrats
§ 30 Erlöschen der Mitgliedschaft im Werkstattrat; Ersatzmitglieder

Abschnitt 4
Geschäftsführung des Werkstattrats

§ 31 Vorsitz des Werkstattrats
§ 32 Einberufung der Sitzungen
§ 33 Sitzungen des Werkstattrats
§ 34 Beschlüsse des Werkstattrats
§ 35 Sitzungsniederschrift
§ 36 Geschäftsordnung des Werkstattrats
§ 37 Persönliche Rechte und Pflichten der Mitglieder des Werkstattrats
§ 38 Sprechstunden
§ 39 Kosten und Sachaufwand des Werkstattrats

Abschnitt 5
Schlussvorschriften

§ 40 Zuständigkeiten für Streitigkeiten
§ 41 Amtszeit der bestehenden Werkstatträte
§ 42 Inkrafttreten

Abschnitt 1
Anwendungsbereich, Errichtung, Zusammensetzung

und Aufgaben des Werkstattrats

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Behinderte Menschen im Arbeitsbereich der  Werkstatt  wirken nach dieser
Ordnung an den Angelegenheiten der Werkstatt mit. Die Mitwirkung ge-
schieht im Rahmen eines Werkstattrats. Die Mitwirkung geschieht unab-
hängig von der Geschäftsfähigkeit der behinderten Menschen.

(2) Diese Ordnung gilt für Werkstätten für behinderte Menschen in Träger-
schaft der katholischen Kirche und der ihr zugeordneten Verbände.
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§ 2
Errichtung von Werkstatträten

(1) Ein Werkstattrat wird in Werkstätten gewählt.

(2) In Zweig- und Teilwerkstätten können gesonderte selbstständige Werkstatt-
räte gebildet werden. Dies gilt insbesondere, wenn diese auf die Teilhabe
besonderer Personenkreise ausgerichtet sind. Die Entscheidung hierüber
trifft die Werkstatt im Einvernehmen mit dem Werkstattrat.

(3) Rechte und Pflichten der Werkstatt sind solche des Trägers der Werkstatt.

§ 3
Zahl der Mitglieder des Werkstattrats

(1) Der Werkstattrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, in Werkstätten
mit in der Regel 200 bis 400 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern, in
Werkstätten mit in der Regel mehr als 400 Wahlberechtigten aus sieben
Mitgliedern.

(2) Die Geschlechter sollen entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis ver-
treten sein.

§ 4
Allgemeine Aufgaben des Werkstattrats

(1) Der Werkstattrat wirkt am Gesamtgeschehen der Werkstatt verantwortungs-
voll mit.

(2) Der Werkstattrat hat folgende allgemeine Aufgaben:
a) darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Ge-

setze und Verordnungen, insbesondere zur Arbeitssicherheit, zum Ar-
beitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsförderung eingehalten
werden,

b) darüber zu wachen, dass die Rechte der Beschäftigten aus dem arbeit-
nehmerähnlichen Rechtsverhältnis von der Werkstatt beachtet werden,

c) auf die Gleichbehandlung aller Beschäftigten in der Werkstatt hinzuwir-
ken,

d) sich für die Einbeziehung aller Beschäftigten und Gruppen von Beschäf-
tigten einzusetzen,

e) Maßnahmen, die dem Betrieb der Werkstatt und den Beschäftigten die-
nen, bei der Werkstatt zu beantragen,

f) Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen
und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit der Werk-
statt auf eine Erledigung hinzuwirken; er hat die betreffenden Beschäf-
tigten über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu unterrich-
ten.
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(3) Werden in Absatz 2 f genannte Angelegenheiten zwischen der Werkstatt
und der betroffenen Person erörtert, so nimmt auf deren Wunsch ein Mit-
glied des Werkstattrats an der Erörterung teil. Er ist verpflichtet, über Inhalt
und Gegenstand der Erörterung Stillschweigen zu bewahren, soweit er
nicht im Einzelfall von dieser Verpflichtung entbunden wird.

(4) Der Werkstattrat berücksichtigt die Interessen der im Eingangsverfahren
und im Berufsbildungsbereich tätigen behinderten Menschen in angemes-
sener und geeigneter Weise, solange für diese eine Vertretung nach § 36
SGB IX nicht besteht.

§ 5
Mitwirkungsrechte des Werkstattrats

(1) In Angelegenheiten, in denen der Werkstattrat ein Mitwirkungsrecht hat,
hat die Werkstatt den Werkstattrat rechtzeitig, umfassend und in angemes-
sener Weise zu unterrichten und ihn vor Durchführung einer Maßnahme
anzuhören. Beide Seiten haben darauf hinzuwirken, dass Einvernehmen
erreicht wird. Lässt sich Einvernehmen nicht herstellen, so kann jede Seite
die Vermittlungsstelle anrufen.

(2) Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten mitzuwirken:
a. Fragen der Ordnung im Arbeitsbereich der Werkstatt und des Verhaltens

der Beschäftigten einschließlich der Aufstellung und Änderung einer
sogenannten Werkstattordnung;

b. Beginn und Ende der täglichen Beschäftigungszeit einschließlich der
Pausen und Zeiten für begleitende Maßnahmen;

c. Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage und vorüberge-
hende Verkürzung oder Verlängerung der üblichen Beschäftigungszeit;

d. Darstellung und Verwendung des Arbeitsergebnisses und der dafür maß-
geblichen wirtschaftlichen Verhältnisse;

e. Fragen der Gestaltung der Arbeitsentgelte, insbesondere die Aufstellung
von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von
neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung, Festsetzung der
Grund- und der Steigerungsbeträge und vergleichbarer leistungsbezo-
gener Entgelte, Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte
sowie Gestaltung der Arbeitsentgeltbescheinigungen;

f. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und der zeitlichen Lage des
Betriebsurlaubs;

g. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu
bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu
überwachen;

h. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften;
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i. Fragen der Fort- und Weiterbildung, der begleitenden Maßnahmen so-
wie der Maßnahmen zur Förderung des Übergangs auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt;

j. Fragen der Verpflegung;
k. Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie von neuen tech-

nischen Anlagen;
l. Einschränkung, Stilllegung und Verlegung der Werkstatt oder wesentli-

cher Teile der Werkstatt;
m. grundlegende Änderungen der Werkstattorganisation und des Werkstatt-

zwecks;
n. Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung so-

wie von Sanitär- und Aufenthaltsräumen;
o. Einführung neuer oder erhebliche Änderung bestehender technischer

Arbeitsverfahren;
p. Eröffnung oder Schließung von bedeutenden Tätigkeitsfeldern im Ar-

beitsbereich der Werkstatt;
q. Mitgestaltung sozialer Aktivitäten für die Werkstattbeschäftigten;
r. Fragen der Beförderung.

(3) Soweit Angelegenheiten im Sinne des Absatzes 2 nur einheitlich für Mit-
arbeiter und Werkstattbeschäftigte geregelt werden können, haben die Be-
teiligten in einem gemeinsamen Gespräch auf eine einvernehmliche Rege-
lung hinzuwirken. Der Werkstattrat hat das Recht, zu diesem Gespräch die
Vertrauensperson (§ 39 Abs. 3) hinzuzuziehen.

(4) Weitergehende, einvernehmlich vereinbarte Formen der Beteiligung in den
Angelegenheiten des Absatzes 2 bleiben unberührt.

(5) In den Angelegenheiten des § 5 hat der Werkstattrat ein eigenes Fragerecht.
Er kann von sich aus auch Initiativen in diesen Angelegenheiten ergreifen
und der Werkstatt Vorschläge machen.

§ 6
Unterrichtungsrechte des Werkstattrats

(1) In Angelegenheiten, in denen der Werkstattrat ein Unterrichtungsrecht hat,
hat die Werkstatt den Werkstattrat rechtzeitig und umfassend unter Vorlage
der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten. Die in den Fällen des Absat-
zes 2 Buchstabe a einzuholende Stellungnahme des Fachausschusses und
die in diesem Rahmen erfolgende Anhörung des/der Werkstattbeschäftigten
bleiben unberührt.

(2) Der Werkstattrat ist in folgenden Angelegenheiten zu unterrichten:
a) Beendigung des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses, Versetzun-

gen und Umsetzungen von Beschäftigten,
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b) Verlauf und Ergebnis der Eltern- und Betreuerversammlung,
c) Einstellung, Versetzung und Umsetzung des Fachpersonals (Angehörige

der begleitenden Dienste und die Fachkräfte zur Arbeits- und Berufs-
förderung) und des sonstigen Personals der Werkstatt.

§ 7
Zusammenarbeit

(1) Die Werkstatt, ihre Mitarbeitervertretung, sonstige Gremien und der Werk-
stattrat arbeiten im Interesse der Beschäftigten vertrauensvoll zusammen.
Der Werkstattrat kann hierbei die Unterstützung von der Vertrauensperson
(§ 39 Abs. 3) in Anspruch nehmen. 

(2) Werkstatt und Werkstattrat treten regelmäßig, mindestens vierteljährlich zu
einer Besprechung zusammen. Sie haben über strittige Fragen mit dem
ernsten Willen zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge für die Beile-
gung von Meinungsverschiedenheiten zu machen.

§ 8
Werkstattversammlung

Der Werkstattrat führt mindestens einmal im Kalenderjahr eine Versammlung
der Beschäftigten durch.

Die in der Werkstatt für Versammlungen der Mitarbeiter geltenden Vorschriften
finden entsprechende Anwendung; Teil- sowie Abteilungsversammlungen sind
zulässig. Der Werkstattrat kann im Einvernehmen mit der Werkstatt in Werk-
stattangelegenheiten erfahrene Personen sowie behinderte Menschen, die an
Maßnahmen im Eingangsverfahren oder im Berufsbildungsbereich teilnehmen,
einladen.

§ 9
Vermittlungsstelle

(1) Bei Streitigkeiten zwischen dem Werkstattrat und der Werkstatt in den Fäl-
len des § 5 sowie bei schweren oder wiederholten Verstößen der Werkstatt
oder des Werkstattrates gegen die Bestimmungen der §§ 6–9 kann jede
Seite die Vermittlungsstelle anrufen.

(2) Die Vermittlungsstelle besteht aus drei Personen, von denen je eine von
dem Werkstattrat und von der Werkstatt benannt werden. Die vorsitzende
Person wird von Werkstattrat und Werkstatt gemeinsam benannt, sie soll
unparteiisch und in Werkstattangelegenheiten erfahren sein. Kommt eine
Einigung nicht zustande, so schlagen die Werkstatt und der Werkstattrat je
eine Person vor; durch Los wird entschieden, wer von diesen beiden den
Vorsitz übernimmt.
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(3) Die Vermittlungsstelle hört beide Seiten an und fasst dann ihren Beschluss
für einen Einigungsvorschlag innerhalb von zwölf Tagen. Sie entscheidet
nach mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit. Die Beschlüsse der Ver-
mittlungsstelle sind schriftlich niederzulegen und von der vorsitzenden Per-
son zu unterschreiben. Werkstatt und Werkstattrat können weitere Einzel-
heiten des Verfahrens vor der Vermittlungsstelle vereinbaren.

(4) Der Einigungsvorschlag der Vermittlungsstelle ersetzt nicht die Entschei-
dung der Werkstatt. Die Werkstatt hat unter Berücksichtigung des Eini-
gungsvorschlages endgültig zu entscheiden. Bis dahin ist die Durchführung
der Maßnahme auszusetzen. Fasst die Vermittlungsstelle innerhalb der in
Absatz 3 genannten Frist keinen Beschluss für einen Einigungsvorschlag,
gilt die Entscheidung der Werkstatt.

Abschnitt 2
Wahl des Werkstattrats

Unterabschnitt 1
Wahlberechtigung und Wählbarkeit; Zeitpunkt der Wahlen

§ 10
Wahlberechtigung

Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die am Tag vor der Wahl in der Werk-
statt beschäftigt sind.

§ 11
Wählbarkeit

Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag seit mindestens sechs Mo-
naten in der Werkstatt beschäftigt sind.

§ 12
Zeitpunkt der Wahlen zum Werkstattrat

(1) Die regelmäßigen Wahlen zum Werkstattrat finden alle vier Jahre in der
Zeit vom 1. Oktober bis 30. November statt, erstmals im Jahre 2005 statt.

(2) Außerhalb dieser Zeit finden Wahlen statt, wenn
1. die Gesamtzahl der Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglie-

der unter die vorgeschriebene Zahl der Werkstattratmitglieder gesunken
ist,

2. der Werkstattrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen Rücktritt be-
schlossen hat,
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3. die Wahl des Werkstattrats mit Erfolg angefochten worden ist oder
4. ein Werkstattrat noch nicht gewählt ist.

(3) Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraumes
eine Wahl zum Werkstattrat stattgefunden, so ist er in dem auf die Wahl
folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu zu wählen. Hat
die Amtszeit des Werkstattrats zu Beginn des für die nächsten regelmäßigen
Wahlen festgelegten Zeitraumes noch nicht ein Jahr betragen, ist der Werk-
stattrat in dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu zu
wählen.

Unterabschnitt 2
Vorbereitung der Wahl

§ 13
Bestellung des Wahlvorstandes

(1) Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit bestellt der Werkstat-
trat einen Wahlvorstand. Dieser besteht aus drei Wahlberechtigten oder
sonstigen der Werkstatt angehörenden Personen. Sie wählen eine Person
aus diesem Kreis zur vorsitzenden Person.

(2) Ist in der Werkstatt ein Werkstattrat nicht vorhanden, werden der Wahlvor-
stand und die vorsitzende Person in einer Versammlung der Wahlberechtig-
ten gewählt. Die Werkstatt hat die Wahl zu fördern und zu dieser Versamm-
lung einzuladen. Unabhängig davon können drei Wahlberechtigte einladen.

§ 14
Aufgaben des Wahlvorstandes

(1) Der Wahlvorstand bereitet die Wahl vor und führt sie durch. Die Werkstatt
hat dem Wahlvorstand auf dessen Wunsch aus den Angehörigen des Fach-
personals eine Person seines Vertrauens zur Verfügung zu stellen, die ihn
bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl unterstützt. Der Wahlvor-
stand kann in der Werkstatt Beschäftigte als Wahlhelfer oder Wahlhelfe-
rinnen zu seiner Unterstützung bei der Durchführung der Stimmabgabe und
bei der Stimmenzählung bestellen. Die Mitglieder des Wahlvorstandes, die
Vertrauensperson und die Wahlhelfer und Wahlhelferinnen haben die glei-
chen persönlichen Rechte und Pflichten wie die Mitglieder des Werkstatt-
rats (§ 37). Die Vertrauensperson nimmt ihre Aufgabe unabhängig von Wei-
sungen der Werkstatt wahr.

(2) Die Beschlüsse des Wahlvorstandes werden mit Stimmenmehrheit seiner
Mitglieder gefasst. Über jede Sitzung des Wahlvorstandes ist eine Nieder-
schrift aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der gefassten Beschlüsse
enthält. Die Niederschrift ist von dem/der Vorsitzenden zu unterzeichnen
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sowie von einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes oder der Vertrau-
ensperson.

(3) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten; sie soll spätestens
eine Woche vor dem Tag stattfinden, an dem die Amtszeit des Werkstattrats
abläuft.

(4) Die Werkstatt unterstützt den Wahlvorstand bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben. Sie gibt ihm insbesondere alle für die Anfertigung der Liste der
Wahlberechtigten erforderlichen Auskünfte und stellt die notwendigen Un-
terlagen zur Verfügung.

§ 15
Erstellung der Liste der Wahlberechtigten

Der Wahlvorstand stellt eine Liste der Wahlberechtigten auf. Die Wahlberech-
tigten sollen mit dem Familiennamen und dem Vornamen, erforderlichenfalls
dem Geburtsdatum, in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden.

§ 16
Bekanntmachung der Liste der Wahlberechtigten

Die Liste der Wahlberechtigten oder eine Abschrift ist unverzüglich nach Ein-
leitung der Wahl bis zum Abschluss der Stimmabgabe an geeigneter Stelle zur
Einsicht auszulegen.

§ 17
Einspruch gegen die Liste der Wahlberechtigten

(1) Wahlberechtigte und sonstige Beschäftigte, die ein berechtigtes Interesse an
einer ordnungsgemäßen Wahl glaubhaft machen, können innerhalb von
zwei Wochen seit Erlass des Wahlausschreibens (§ 18) beim Wahlvorstand
Einspruch gegen die Richtigkeit der Liste der Wahlberechtigten einlegen.

(2) Über Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet der Wahlvorstand unverzüglich.
Hält er den Einspruch für begründet, berichtigt er die Liste der Wahl-
berechtigten. Der Person, die den Einspruch eingelegt hat, wird die Ent-
scheidung unverzüglich mitgeteilt; die Entscheidung muss ihr spätestens
am Tag vor der Stimmabgabe zugehen.

(3) Nach Ablauf der Einspruchsfrist soll der Wahlvorstand die Liste der Wahl-
berechtigten nochmals auf ihre Vollständigkeit hin überprüfen. Im Übrigen
kann nach Ablauf der Einspruchsfrist die Liste der Wahlberechtigten nur bei
Schreibfehlern, offenbaren Unrichtigkeiten, in Erledigung rechtzeitig ein-
gelegter Einsprüche oder bei Eintritt oder Ausscheiden eines Wahlberech-
tigten oder einer Wahlberechtigten bis zum Tage vor dem Beginn der
Stimmabgabe berichtigt oder ergänzt werden.
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§ 18
Wahlausschreiben

(1) Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltag erlässt der Wahlvorstand ein
Wahlausschreiben, das von dem/der Vorsitzenden und mindestens einem
weiteren Mitglied des Wahlvorstandes zu unterschreiben ist. Es muss ent-
halten:

1. das Datum seines Erlasses,
2. die Namen und Fotos der Mitglieder des Wahlvorstandes,
3. die Voraussetzungen der Wählbarkeit zum Werkstattrat,
4. den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahlberechtigten und diese

Ordnung zur Einsicht ausliegen,
5. den Hinweis, dass nur wählen kann, wer in die Liste der Wahlberech-

tigten eingetragen ist, und dass Einsprüche gegen die Liste der Wahlbe-
rechtigten nur vor Ablauf von zwei Wochen seit dem Erlass des Wahl-
ausschreibens beim Wahlvorstand schriftlich oder zur Niederschrift
eingelegt werden können; der letzte Tag der Frist ist anzugeben,

6. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von zwei Wochen nach
Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand einzureichen; der
letzte Tag der Frist ist anzugeben,

7. die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von denen ein Wahlvorschlag
unterstützt werden muss (§ 19 Satz 2),

8. den Hinweis, dass die Stimmabgabe an die Wahlvorschläge gebunden
ist und dass nur solche Wahlvorschläge berücksichtigt werden dürfen,
die fristgerecht (Nummer 6) eingereicht sind,

9. die Bestimmung des Ortes, an dem die Wahlvorschläge bis zum Ab-
schluss der Stimmabgabe durch Aushang oder in sonst geeigneter
Weise bekannt gegeben werden,

10. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe,
11. den Ort und die Zeit der Stimmauszählung und der Sitzung des Wahl-

vorstandes, in der das Wahlergebnis abschließend festgestellt wird,
12. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Erklärungen

gegenüber dem Wahlvorstand abzugeben sind. 

(2) Eine Abschrift oder ein Abdruck des Wahlausschreibens ist vom Tag seines
Erlasses bis zum Wahltag an einer oder mehreren geeigneten, den Wahl-
berechtigten zugänglichen Stellen vom Wahlvorstand auszuhängen.

§ 19
Wahlvorschläge

Die Wahlberechtigten können innerhalb von zwei Wochen seit Erlass des Wahl-
ausschreibens Vorschläge beim Wahlvorstand einreichen. Jeder Wahlvorschlag
muss von mindestens drei Wahlberechtigten unterstützt werden. Der Wahlvor-
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schlag bedarf der Zustimmung des Vorgeschlagenen oder der Vorgeschlagenen.
Der Wahlvorstand entscheidet über die Zulassung zur Wahl.

§ 20
Bekanntmachung der Bewerber und Bewerberinnen

Spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe und bis zum Abschluss der
Stimmabgabe macht der Wahlvorstand die Namen und Fotos oder anderes Bild-
material der Bewerber und Bewerberinnen aus zugelassenen Wahlvorschlägen
in alphabetischer Reihenfolge in gleicher Weise bekannt wie das Wahlaus-
schreiben (§ 18 Abs. 2).

Unterabschnitt 3
Durchführung der Wahl

§ 21
Stimmabgabe

(1) Der Werkstattrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl nach den Grund-
sätzen der Mehrheitswahl gewählt.

(2) Wer wahlberechtigt ist, kann seine Stimme nur für rechtswirksam vorge-
schlagene Bewerber(innen) abgeben. Jede(r) Wahlberechtigte hat so viele
Stimmen, wie Mitglieder des Werkstattrats gewählt werden. Der Stimm-
zettel muss einen Hinweis darauf enthalten, wie viele Bewerber im Höchst-
fall gewählt werden dürfen. Für jeden Bewerber oder jede Bewerberin kann
nur eine Stimme abgegeben werden.

(3) Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in einem Wahl-
umschlag ausgeübt. Auf dem Stimmzettel sind die Bewerber in alphabeti-
scher Reihenfolge unter Angabe von Familienname und Vorname, erforder-
lichenfalls des Geburtsdatums, sowie mit Foto oder anderem Bildmaterial
aufzuführen. Die Stimmzettel müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe,
Beschaffenheit und Beschriftung haben. Das Gleiche gilt für die Wahlum-
schläge.

(4) Bei der Stimmabgabe wird durch Ankreuzen an der im Stimmzettel jeweils
vorgesehenen Stelle die von dem/der Wählenden gewählte Person gekenn-
zeichnet. Stimmzettel, auf denen mehr als die zulässige Anzahl der Bewer-
ber oder Bewerberinnen gekennzeichnet ist oder aus denen sich der Wille
des Wählenden oder der Wählenden nicht zweifelsfrei ergibt, sind ungültig.

(5) Ist für mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten infolge ihrer Behinderung
eine Stimmabgabe durch Abgabe eines Stimmzettels nach den Absätzen 3
und 4 überwiegend nicht möglich, kann der Wahlvorstand eine andere Form
der Ausübung des Wahlrechts beschließen.
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§ 22
Wahlvorgang

(1) Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen für die unbeobachtete Kenn-
zeichnung der Stimmzettel im Wahlraum zu treffen und für die Bereitstel-
lung einer Wahlurne zu sorgen. Die Wahlurne muss vom Wahlvorstand ver-
schlossen und so eingerichtet sein, dass die eingeworfenen Stimmzettel
nicht herausgenommen werden können, ohne dass die Urne geöffnet wird.

(2) Während der Wahl müssen immer mindestens zwei Mitglieder des Wahl-
vorstandes im Wahlraum anwesend sein. Sind Wahlhelfer oder Wahlhelfe-
rinnen bestellt (§ 14 Abs. 1 Satz 3), genügt die Anwesenheit eines Mit-
gliedes des Wahlvorstandes und eines Wahlhelfers oder einer Wahlhelferin.

(3) Der gekennzeichnete und in den Wahlumschlag gelegte Stimmzettel ist in
die hierfür bereitgestellte Wahlurne einzuwerfen, nachdem die Stimmabga-
be von einem Mitglied des Wahlvorstandes oder einem Wahlhelfer oder
einer Wahlhelferin in der Liste der Wahlberechtigten vermerkt worden ist.

(4) Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmabgabe beeinträchtigt ist, be-
stimmt eine Person seines Vertrauens, die ihm bei der Stimmabgabe behilf-
lich sein soll, und teilt dies dem Wahlvorstand mit. Personen, die sich bei
der Wahl bewerben, Mitglieder des Wahlvorstandes, Vertrauenspersonen im
Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 2 sowie Wahlhelfer und Wahlhelferinnen dürfen
nicht zur Hilfeleistung herangezogen werden. Die Hilfeleistung beschränkt
sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers oder der Wählerin zur
Stimmabgabe; die Vertrauensperson darf gemeinsam mit dem Wähler oder
der Wählerin die Wahlkabine aufsuchen. Die Vertrauensperson ist zur Ge-
heimhaltung der Kenntnisse von der Wahl einer anderen Person ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung erlangt hat. Die Sätze 1 bis 4 gelten
entsprechend für Wähler und Wählerinnen, die des Lesens unkundig sind.

(5) Nach Abschluss der Wahl ist die Wahlurne zu versiegeln, wenn die Stim-
menauszählung nicht unmittelbar nach der Beendigung der Wahl durchge-
führt wird.

§ 23
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der Wahlvorstand öffentlich
die Auszählung der Stimmen vor und stellt das Ergebnis fest.

(2) Gewählt sind die Bewerber und Bewerberinnen, die die meisten Stimmen
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(3) Der Wahlvorstand fertigt über das Ergebnis eine Niederschrift, die von
dem/der Vorsitzenden und mindestens einem weiteren Mitglied des Wahl-
vorstandes unterschrieben wird. Die Niederschrift muss die Zahl der abge-
gebenen gültigen und ungültigen Stimmzettel, die auf jeden Bewerber oder
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jede Bewerberin entfallenen Stimmenzahlen sowie die Namen der gewähl-
ten Bewerber und Bewerberinnen enthalten.

§ 24
Benachrichtigung der Gewählten und Annahme der Wahl

(1) Der Wahlvorstand benachrichtigt die zum Werkstattrat Gewählten unver-
züglich von ihrer Wahl. Erklärt eine gewählte Person nicht innerhalb von
drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung dem Wahlvorstand
ihre Ablehnung der Wahl, gilt dies als Annahme der Wahl.

(2) Lehnt eine gewählte Person die Wahl ab, tritt an ihre Stelle der Bewerber
oder die Bewerberin mit der nächsthöchsten Stimmenzahl.

§ 25
Bekanntmachung der Gewählten

Sobald die Namen der Mitglieder des Werkstattrats endgültig feststehen, macht der
Wahlvorstand sie durch zweiwöchigen Aushang in gleicher Weise wie das Wahl-
ausschreiben bekannt (§ 18 Abs. 2) und teilt sie unverzüglich der Werkstatt mit.

§ 26
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen, insbesondere die Niederschriften, Bekanntmachungen und
Stimmzettel, werden vom Werkstattrat mindestens bis zum Ende der Wahlpe-
riode aufbewahrt.

§ 27
Wahlanfechtung

(1) Die Wahl kann bei der nach § 40 benannten Schlichtungsstelle angefochten
werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die
Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden ist und eine Berich-
tigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahler-
gebnis nicht geändert oder beeinflusst werden konnte.

(2) Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens drei Wahlberechtigte oder die
Werkstatt. Die Wahlanfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wochen,
vom Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, zulässig.

§ 28
Wahlschutz und Wahlkosten

(1) Niemand darf die Wahl des Werkstattrats behindern. Insbesondere dürfen
Beschäftigte in der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts nicht
beschränkt werden.
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(2) Niemand darf die Wahl des Werkstattrats durch Zufügung oder Androhung
von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen be-
einflussen.

(3) Die Kosten der Wahl trägt die Werkstatt. Versäumnis von Beschäftigungs-
zeit, die zur Ausübung des Wahlrechts, zur Betätigung im Wahlvorstand
oder zur Tätigkeit als Wahlhelfer oder Wahlhelferin erforderlich ist, berech-
tigt die Werkstatt nicht zur Minderung des Arbeitsentgeltes. Die Ausübung
der genannten Tätigkeiten steht der Beschäftigung gleich.

Abschnitt 3
Amtszeit des Werkstattrats

§ 29
Amtszeit des Werkstattrats

Die regelmäßige Amtszeit des Werkstattrats beträgt vier Jahre. Die Amtszeit be-
ginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn die Amtszeit des
bisherigen Werkstattrats noch nicht beendet ist, mit deren Ablauf. Die Amtszeit
des außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraumes gewählten Werkstattrats endet
mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses des nach § 12 Abs. 1 neu gewählten
Werkstattrats, spätestens jedoch am 30. November des maßgebenden Wahljah-
res. Im Falle des § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 endet die Amtszeit des bestehenden
Werkstattrats mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses des neu gewählten
Werkstattrats.

§ 30
Erlöschen der Mitgliedschaft im Werkstattrat; Ersatzmitglieder

(1) Die Mitgliedschaft im Werkstattrat erlischt durch:
1. Ablauf der Amtszeit,
2. Niederlegung des Amtes,
3. Ausscheiden aus der Werkstatt,
4. Beendigung des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses.

(2) Scheidet ein Mitglied aus dem Werkstattrat aus, so rückt ein Ersatzmitglied
nach. Dies gilt entsprechend für die Stellvertretung eines längerfristig ver-
hinderten Mitgliedes des Werkstattrats.

(3) Die Ersatzmitglieder werden der Reihe nach aus den nicht gewählten Be-
werbern und Bewerberinnen der Vorschlagsliste entnommen. Die Reihen-
folge bestimmt sich nach der Höhe der erreichten Stimmenzahlen. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los.
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Abschnitt 4
Geschäftsführung des Werkstattrats

§ 31
Vorsitz des Werkstattrats

(1) Der Werkstattrat wählt aus seiner Mitte den/die Vorsitzende und eine Stell-
vertretung.

(2) Der/die Vorsitzende vertritt den Werkstattrat im Rahmen der von diesem
gefassten Beschlüsse und ist zur Entgegennahme von Erklärungen, die dem
Werkstattrat gegenüber abzugeben sind, berechtigt.

(3) Im Falle der Verhinderung wird der/die Vorsitzende durch den Stellvertreter
vertreten.

§ 32
Einberufung der Sitzungen

(1) Innerhalb einer Woche nach dem Wahltag beruft der/die Vorsitzende des
Wahlvorstandes den neu gewählten Werkstattrat zu der nach § 31 Abs. 1
vorgeschriebenen Wahl ein und leitet die Sitzung.

(2) Die weiteren Sitzungen beruft der/die Vorsitzende des Werkstattrats ein,
setzt die Tagesordnung fest und leitet die Sitzung. Der/die Vorsitzende hat
die Mitglieder des Werkstattrats rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesord-
nung zu laden.

(3) Der/die Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen und den Gegenstand,
dessen Beratung beantragt wird, auf die Tagesordnung zu setzen, wenn dies
von der Werkstatt beantragt wird.

(4) Die Werkstatt nimmt an den Sitzungen teil, die auf ihr Verlangen anberaumt
sind, und an den Sitzungen, zu denen sie ausdrücklich eingeladen worden
ist.

§ 33
Sitzungen des Werkstattrats

(1) Die Sitzungen des Werkstattrats finden in der Regel während der Beschäf-
tigungszeit statt. Der Werkstattrat hat bei der Ansetzung der Sitzungen auf
die Arbeitsabläufe in der Werkstatt Rücksicht zu nehmen. Die Werkstatt ist
vom Zeitpunkt der Sitzung vorher zu verständigen. Die Sitzungen des
Werkstattrats sind nicht öffentlich.

(2) Der Werkstattrat kann die Vertrauensperson (§ 39 Abs. 3), eine Schreibkraft
oder nach Vereinbarung mit der Werkstatt sonstige Dritte zu seinen Sitzun-
gen hinzuziehen. Für alle diese gelten die Geheimhaltungspflicht sowie die
Offenbarungs- und Verwertungsverbote gemäß § 37 Abs.8 entsprechend.
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§ 34
Beschlüsse des Werkstattrats

(1) Die Beschlüsse des Werkstattrats werden mit der Mehrheit der Stimmen der
anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abge-
lehnt.

(2) Der Werkstattrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mit-
glieder an der Beschlussfassung teilnimmt.

(3) Im Falle längerfristiger Verhinderung wird ein Mitglied durch das Ersatz-
mitglied nach § 30 Abs. 2 vertreten. Die Entscheidung, ob ein längerfristi-
ger Verhinderungsfall vorliegt, trifft der Werkstattrat.

§ 35
Sitzungsniederschrift

(1) Über die Sitzungen des Werkstattrats ist eine Sitzungsniederschrift aufzu-
nehmen. Sie muss enthalten:
– den Wortlaut der Beschlüsse, 
– und die Stimmenmehrheit, mit der sie gefasst wurden, 
– die Anwesenheitsliste.

(2) Die Niederschrift ist von dem/der Vorsitzenden zu unterschreiben. Weiter-
hin unterschreibt ein weiteres Mitglied oder die Vertrauensperson (§ 39
Abs. 3).

(3) Hat die Werkstatt an der Sitzung teilgenommen, so ist ihr der entsprechende
Teil der Niederschrift abschriftlich auszuhändigen.

§ 36
Geschäftsordnung des Werkstattrats

Der Werkstattrat kann sich für seine Arbeit eine schriftliche Geschäftsordnung
geben. In dieser können weitere Bestimmungen über die Geschäftsführung ge-
troffen werden.

§ 37
Persönliche Rechte und Pflichten der Mitglieder des Werkstattrats

(1) Die Mitglieder des Werkstattrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) Sie dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert oder wegen ihres
Amtes nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre
berufliche Entwicklung.

(3) Sie sind von ihrer Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgeltes zu befrei-
en, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
Die Werkstattratstätigkeit steht der Beschäftigung gleich.
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(4) In Werkstätten mit 200 oder mehr Wahlberechtigten ist auf Verlangen des
Werkstattrates der/die Vorsitzende des Werkstattrats und, wenn der Werk-
stattrat es verlangt, ein weiteres Mitglied des Werkstattrates von der Tätig-
keit im Arbeitsbereich der Werkstatt freizustellen. Die Freistellung erfolgt
jeweils höchstens bis zur Hälfte der üblichen Beschäftigungszeit. Mit der
Werkstatt kann eine andere Regelung innerhalb dieses Rahmens vereinbart
werden.

(5) Die Freistellung nach Abs. 3 und 4 erstreckt sich nicht auf Maßnahmen
nach § 5 Abs. 3 der Werkstättenordnung.

(6) Absatz 3 gilt entsprechend für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungs-
veranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit des
Werkstattrats erforderlich sind. Unbeschadet von Satz 1 hat jedes Mitglied
des Werkstattrats während seiner regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf
Freistellung ohne Minderung des Arbeitsentgeltes für insgesamt zehn Tage
zur Teilnahme an solchen Schulungs- und Bildungsveranstaltungen; der
Anspruch erhöht sich für Beschäftigte, die erstmals das Amt eines Mit-
gliedes des Werkstattrats übernehmen, auf 20 Tage.

(7) Bei Streitigkeiten in Angelegenheiten der Absätze 3 und 4 kann die Ver-
mittlungsstelle angerufen werden. § 9 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.
Das Recht zur Anrufung der Schlichtungsstelle gemäß § 40 bleibt unbe-
rührt.

(8) Die Mitglieder des Werkstattrats sind verpflichtet,
a) über persönliche Verhältnisse und Angelegenheiten von Beschäftigten,

die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behand-
lung bedürfen, und

b) über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen auf Grund ihrer Tä-
tigkeit im Werkstattrat bekannt geworden sind, oder die von der Werk-
statt ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnet werden, Still-
schweigen zu bewahren.

Die Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Werkstattrat. Sie
gelten nicht gegenüber den Mitgliedern des Werkstattrats und der Vertrauens-
person (§ 39 Abs. 3) sowie vor der Vermittlungsstelle.

§ 38
Sprechstunden

(1) Der Werkstattrat kann während der Beschäftigungszeit Sprechstunden ein-
richten. Zeit und Ort sind mit der Werkstatt zu vereinbaren.

(2) Versäumt ein(e) Beschäftigte(r) wegen des Besuchs der Sprechstunde des
Werkstattrates Beschäftigungszeit, so ist die Werkstatt ihm/ihr gegenüber
nicht zur Minderung des Arbeitsentgeltes berechtigt. Diese Zeit steht der
Beschäftigung gleich.
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§ 39
Kosten und Sachaufwand des Werkstattrats

(1) Die durch die Tätigkeit des Werkstattrats entstehenden Kosten trägt die
Werkstatt. Das Gleiche gilt für Kosten, die für die Teilnahme an Schulungs-
und Bildungsveranstaltungen gemäß § 37 Abs. 6 entstehen.

(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung
hat die Werkstatt in erforderlichem Umfang Räume, sächliche Mittel und
eine Bürokraft zur Verfügung zu stellen.

(3) Die Werkstatt hat dem Werkstattrat auf dessen Wunsch aus dem Fachperso-
nal eine Person seines Vertrauens zur Verfügung zu stellen, die ihn bei sei-
ner Tätigkeit unterstützt. Der Werkstattrat hat ein Vorschlagsrecht, die vor-
gesehene Person muss zu diesem Vorschlag das Einverständnis geben. Die
Vertrauensperson nimmt ihre Aufgabe unabhängig von Weisungen der
Werkstatt wahr. Die Werkstatt hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu
fördern. Für die Vertrauensperson gilt § 37 entsprechend.

Abschnitt 5
Schlussvorschriften

§ 40
Zuständigkeit für Streitigkeiten

Für Streitigkeiten nach dieser Ordnung ist die im Bereich der Diözese Hildes-
heim eingerichtete Schlichtungsstelle nach § 40 der Mitarbeitvertretungsord-
nung (MAVO) für das Bistum Hildesheim vom 01. Januar 1997 in ihrer jeweils
geltenden Fassung zuständig.

§ 41
Amtszeit der bestehenden Werkstatträte

Die Amtszeit der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung bereits be-
stehenden Werkstatträte endet am Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses
der erstmaligen regelmäßigen Wahl eines Werkstattrats nach den Bestimmun-
gen dieser Ordnung, spätestens jedoch am 30. November 2005. § 13 gilt ent-
sprechend.

§ 42
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 1. August 2001 in Kraft.

Hildesheim, den 15. Oktober 2003

†  J o s e f
Bischof von Hildesheim
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Anordnung über den Kirchlichen Datenschutz – KDO –
in der Diözese Hildesheim

Präambel

Aufgabe der Datenverarbeitung im kirchlichen Bereich ist es, die Tätigkeit der
Dienststellen und Einrichtungen der Katholischen Kirche zu fördern. Dabei
muss gewährleistet sein, dass der Einzelne durch den Umgang mit seinen per-
sonenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht geschützt wird. Auf-
grund des Rechtes der Katholischen Kirche, ihre Angelegenheiten selbst zu
regeln, wird zu diesem Zweck die folgende Anordnung erlassen:

§ 1
Zweck und Anwendungsbereich

(1) Zweck dieser Anordnung ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er
durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persön-
lichkeitsrecht beeinträchtigt wird.

(2) Diese Anordnung gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung per-
sonenbezogener Daten durch:
1. das Bistum, die Kirchengemeinden, die Kirchenstiftungen und die Kir-

chengemeindeverbände, 
2. den Deutschen Caritasverband, die Diözesan-Caritasverbände, ihre Un-

tergliederungen und ihre Fachverbände ohne Rücksicht auf ihre Rechts-
form,

3. die kirchlichen Körperschaften, Stiftungen, Anstalten, Werke, Einrich-
tungen und die sonstigen kirchlichen Rechtsträger ohne Rücksicht auf
ihre Rechtsform.

(3) Soweit besondere kirchliche oder staatliche Rechtsvorschriften auf perso-
nenbezogene Daten einschließlich deren Veröffentlichung anzuwenden
sind, gehen sie den Vorschriften dieser Anordnung vor. Die Verpflichtung
zur Wahrung des Beicht- und Seelsorgegeheimnisses, anderer gesetzlicher
Geheimhaltungspflichten oder von anderen Berufs- oder besonderen Amts-
geheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unbe-
rührt.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachli-
che Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person
(Betroffener).

(2) Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
personenbezogener Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen.
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Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht automatisierte Sammlung per-
sonenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten
Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann.

(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.

(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Lö-
schen personenbezogener Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei an-
gewendeten Verfahren,

1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezo-
gener Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verar-
beitung oder Nutzung,

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezoge-
ner Daten,

3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbei-
tung gewonnener personenbezogener Daten an einen Dritten in der Wei-
se, dass
a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder

b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten ein-
sieht oder abruft,

4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten, um
ihre weitere Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken,

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Da-
ten.

(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht
um Verarbeitung handelt.

(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr
oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und
Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zuge-
ordnet werden können.

(7) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikations-
merkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Be-
troffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren.

(8) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die personenbezogene
Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere
im Auftrag vornehmen lässt.

(9) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhält. Dritter ist jede Per-
son oder Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der
Betroffene sowie diejenigen Personen und Stellen, die im Geltungsbereich
dieser Anordnung personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbei-
ten oder nutzen.
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(10) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassi-
sche und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philoso-
phische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Se-
xualleben. Dazu gehört nicht die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder sons-
tigen Religionsgemeinschaft.

(11) Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien sind Daten-
träger
1. die an den Betroffenen ausgegeben werden,
2. auf denen personenbezogene Daten über die Speicherung hinaus durch

die ausgebende oder eine andere Stelle automatisiert verarbeitet werden
können und

3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur durch den Gebrauch des
Mediums beeinflussen kann.

§ 2a
Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich an dem
Ziel auszurichten, keine oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich
zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere ist von den Möglich-
keiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch zu machen,
soweit dies möglich ist und der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu
dem angestrebten Schutzzweck steht.

§ 3
Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten ist nur
zulässig, soweit
1. diese Anordnung oder eine andere kirchliche oder eine staatliche

Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet oder
2. der Betroffene eingewilligt hat.

(2) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er auf den Zweck
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sowie, soweit nach den Umstän-
den des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen auf die Folgen der Ver-
weigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung ist nur wirk-
sam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruht. Sie be-
darf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere
Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklä-
rungen schriftlich erteilt werden, ist die Einwilligungserklärung im äußeren
Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben.

(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand
im Sinne von Abs. 2 Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der
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bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall
sind der Hinweis nach Abs. 2 Satz 1 und die Gründe, aus denen sich die
erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszweckes ergibt,
schriftlich festzuhalten.

(4) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (§ 2 Abs. 10) erhoben,
verarbeitet oder genutzt werden, muss sich die Einwilligung darüber hinaus
ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

§ 3a
Meldepflicht und Verzeichnis

(1) Die in § 1 Abs. 2 genannten Stellen sind verpflichtet, Verfahren automati-
sierter Verarbeitung vor Inbetriebnahme dem Diözesandatenschutzbeauf-
tragten zu melden.

(2) Die Meldung hat folgende Angaben zu enthalten
1. Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle,
2. Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige gesetzliche oder nach der Ver-

fassung der Stelle berufene Leiter und die mit der Leitung der Daten-
verarbeitung beauftragten Personen,

3. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung oder –nutzung,
4. eine Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüg-

lichen Daten oder Datenkategorien,
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitge-

teilt werden können,
6. Regelfristen für die Löschung der Daten,
7. eine geplante Datenübermittlung ins Ausland,
8. eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vorläufig zu beurtei-

len, ob die Maßnahmen nach § 6 KDO zur Gewährleistung der Sicher-
heit der Bearbeitung angemessen sind,

9. zugriffsberechtigte Personen.

(3) Die Meldepflicht entfällt, wenn für die verantwortliche Stelle ein betriebli-
cher Datenschutzbeauftragter nach § 18 a bestellt wurde oder bei ihr höchs-
tens zehn Personen mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung perso-
nenbezogener Daten betraut sind.

(4) Die Angaben nach Abs. 2 sind von der kirchlichen Stelle in einem Verzeich-
nis vorzuhalten. Sie macht die Angaben nach Abs. 2 Nr. 1 bis 7 auf Antrag
jedermann in geeigneter Weise verfügbar, der ein berechtigtes Interesse
nachweist.

§ 4
Datengeheimnis

Den bei der Datenverarbeitung tätigen Personen ist untersagt, personenbezoge-
ne Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis).
Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis
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schriftlich zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung
ihrer Tätigkeit fort.

§ 5
Unabdingbare Rechte des Betroffenen

(1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§ 13) und auf Berichtigung,
Löschung oder Sperrung (§ 14) können nicht durch Rechtsgeschäft aus-
geschlossen oder beschränkt werden.

(2) Sind die Daten des Betroffenen automatisiert in einer Weise gespeichert,
dass mehrere Stellen speicherungsberechtigt sind, und ist der Betroffene
nicht in der Lage, festzustellen, welche Stelle die Daten gespeichert hat, so
kann er sich an jede dieser Stellen wenden. Diese ist verpflichtet, das Vor-
bringen des Betroffenen an die Stelle, die die Daten gespeichert hat, wei-
terzuleiten. Der Betroffene ist über die Weiterleitung und jene zu unter-
richten.

§ 5a
Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume

mit optisch-elektronischen Einrichtungen

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektro-
nischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie
1. zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrnehmung des Hausrechts oder
2. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwe-

cke erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwür-
dige Interessen der Betroffenen überwiegen.

(2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle sind durch
geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.

(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist
zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Be-
troffenen überwiegen.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person
zugeordnet, ist diese über eine Verarbeitung oder Nutzung entsprechend
§13 a zu benachrichtigen.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des
Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der
Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

§ 5b
Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien

(1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes Speicher- und Verarbei-
tungsmedium ausgibt oder ein Verfahren zur automatisierten Verarbeitung

219

Kirchlicher Anzeiger BISTUM HILDESHEIM Nr. 10/2003



personenbezogener Daten, das ganz oder teilweise auf einem solchen Me-
dium abläuft, auf das Medium aufbringt, ändert oder hierzu bereithält, muss
den Betroffenen
1. über ihre Identität und Anschrift,
2. in allgemein verständlicher Form über die Funktionsweise des Mediums

einschließlich der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten,
3. darüber, wie er seine Rechte nach den §§ 13 und 14 ausüben kann und

über die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums zu treffenden Maß-
nahmen unterrichten, soweit der Betroffene nicht bereits Kenntnis
erlangt hat.

(2) Die nach Absatz 1 verpflichtete Stelle hat dafür Sorge zu tragen, dass die
zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts erforderlichen Geräte oder Einrich-
tungen in angemessenem Umfang zum unentgeltlichen Gebrauch zur Ver-
fügung stehen.

(3) Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medium eine Datenverarbeitung
auslösen, müssen für den Betroffenen eindeutig erkennbar sein.

§ 6
Technische und organisatorische Maßnahmen

Kirchliche Stellen im Geltungsbereich des § 1 Abs. 2, die selbst oder im Auf-
trag personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um
die Ausführung der Vorschriften dieser Anordnung, insbesondere die in der
Anlage zu dieser Anordnung genannten Anforderungen zu gewährleisten.
Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.

§ 7
Einrichtung automatisierter Abrufverfahren

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung
personenbezogener Daten durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit die-
ses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der
Betroffenen und der Aufgaben oder Geschäftszwecke der beteiligten Stel-
len angemessen ist. Die Vorschriften über die Zulässigkeit des einzelnen
Abrufes bleiben unberührt.

(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass die Zulässigkeit des
Abrufverfahrens kontrolliert werden kann. Hierzu haben sie schriftlich fest-
zulegen:
1. Anlass und Zweck des Abrufverfahrens,
2. Dritte, an die übermittelt wird,
3. Art der zu übermittelnden Daten,
4. nach § 6 erforderliche technische und organisatorische Maßnahmen.
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(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist der Diözesandatenschutzbe-
auftragte unter Mitteilung der Festlegungen des Abs. 2 zu unterrichten.

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der
Dritte, an den übermittelt wird. Die speichernde Stelle prüft die Zulässig-
keit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Die speichernde Stelle hat
zu gewährleisten, dass die Übermittlung personenbezogener Daten zumin-
dest durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft wer-
den kann. Wird ein Gesamtbestand personenbezogener Daten abgerufen
oder übermittelt (Stapelverarbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung
der Feststellung und Überprüfung nur auf die Zulässigkeit des Abrufes oder
der Übermittlung des Gesamtbestandes.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf allgemein zugänglicher Da-
ten. Allgemein zugänglich sind Daten, die jedermann, sei es ohne oder nach
vorheriger Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung eines Entgelts nutzen
kann.

§ 8
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten

im Auftrag

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch andere Stellen erhoben,
verarbeitet oder genutzt, ist der Auftraggeber für die Einhaltung der Vor-
schriften dieser Anordnung und anderer Vorschriften über den Datenschutz
verantwortlich. Die in § 5 genannten Rechte sind ihm gegenüber geltend zu
machen.

(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der
von ihm getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorg-
fältig auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei die Daten-
erhebung (§ 2 Abs. 3), Datenverarbeitung (§ 2 Abs. 4) oder -nutzung (§ 2
Abs. 5), die technischen und organisatorischen Maßnahmen (§ 6) und etwa-
ige Unterauftragsverhältnisse festzulegen sind. Der Auftraggeber hat sich
von der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und
organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen.

(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen der Weisungen des Auf-
traggebers erheben, verarbeiten oder nutzen. Ist er der Ansicht, dass eine
Weisung des Auftraggebers gegen diese Anordnung oder andere Vorschrif-
ten über den Datenschutz verstößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich
darauf hinzuweisen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung
automatisierter Verfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen durch ande-
re Stellen im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf per-
sonenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann.
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§ 9
Datenerhebung

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn ihre Kenntnis zur
Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stellen erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine
Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden, wenn 
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder
2. a) die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen

Personen oder Stellen erforderlich macht
oder

b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand
erfordern würde

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige
Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden.

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er, so-
fern er nicht bereits auf andere Weise Kenntnis erlangt hat, von der verant-
wortlichen Stelle über
1. die Identität der verantwortlichen Stelle,
2. die Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und
3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit der Betroffene nach den

Umständen des Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an diese rechnen
muss,

zu unterrichten. Werden sie beim Betroffenen aufgrund einer Rechtsvor-
schrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der
Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der
Betroffene hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben, hinzuwei-
sen. Soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Ver-
langen ist er über die Rechtsvorschrift und über die Folgen der Verweige-
rung von Angaben aufzuklären.

(4) Werden personenbezogene Daten statt beim Betroffenen bei einer nicht-
kirchlichen Stelle erhoben, so ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur
Auskunft ermächtigt, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben, hinzuwei-
sen.

(5) Das Erheben besonderer Arten personenbezogener Daten (§ 2 Abs. 10) ist
nur zulässig, soweit
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder dies aus Gründen eines wichti-

gen öffentlichen Interesses zwingend erforderlich ist,
2. der Betroffene nach Maßgabe des § 3 Abs. 4 eingewilligt hat,
3. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder eines

Dritten erforderlich ist, sofern der Betroffene aus physischen oder recht-
lichen Gründen außerstande ist, seine Einwilligung zu geben,
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4. es sich um Daten handelt, die der Betroffene offenkundig öffentlich ge-
macht hat oder es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
rechtlicher Ansprüche vor Gericht erforderlich ist,

5. dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit
erforderlich ist oder dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das
Gemeinwohl oder zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls
zwingend erforderlich ist,

6. der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes dies
erfordert,

7. dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnos-
tik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwal-
tung von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung die-
ser Daten durch ärztliches Personal oder durch sonstige Personen er-
folgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen,

8. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist,
das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvor-
habens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung
erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann,

9. dies zur Eingehung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses erforderlich ist.

§ 10
Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung

(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zuläs-
sig, wenn es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen
Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt für
die die Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen,
dürfen die Daten nur für die Zwecke geändert oder genutzt werden, für die
sie gespeichert worden sind.

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke ist nur zulässig,
wenn
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt und

kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,
2. der Betroffene eingewilligt hat,
3. offensichtlich ist, dass es im Interesse des Betroffenen liegt und kein

Grund zu der Annahme besteht, dass er in Kenntnis des anderen Zwecks
seine Einwilligung verweigern würde,

4. Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil tatsächliche
Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,

5. die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche Stelle sie
veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des
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Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich über-
wiegt,

6.es zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder erhebli-
cher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Wahrung erheblicher Be-
lange des Gemeinwohls erforderlich ist,

7.es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Voll-
streckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des
§ 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches oder von Erziehungsmaßregeln
oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Voll-
streckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist, 

8.es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte
einer anderen Person erforderlich ist, 

9.es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das
wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvor-
habens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweck-
änderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere
Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht
werden kann, oder

10.der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes dies er-
fordert.

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn
sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rech-
nungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen
für die verantwortliche Stelle dient. Das gilt auch für die Verarbeitung oder
Nutzung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die verantwortliche
Stelle, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffe-
nen entgegenstehen.

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutz-
kontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemä-
ßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen
nur für diese Zwecke verwendet werden.

(5) Das Speichern, Verändern oder Nutzen von besonderen Arten personenbe-
zogener Daten (§ 2 Abs.10) für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn
1. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung nach § 9 Abs. 5 Nr. 1

bis 6 oder 9 zulassen würden oder
2. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist,

das kirchliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens
das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung
erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.
Bei der Abwägung nach Satz 1 Nr. 2 ist im Rahmen des kirchlichen
Interesses das wissenschaftliche Interesse an dem Forschungsvorhaben
besonders zu berücksichtigen.
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(6) Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung von besonderen Arten per-
sonenbezogener Daten (§ 2 Abs. 10) zu den in § 9 Abs. 5 Nr. 7 genannten
Zwecken richtet sich nach den für die in § 9 Abs. 5 Nr. 7 genannten Per-
sonen geltenden Geheimhaltungspflichten.

§ 11
Datenübermittlung an kirchliche und öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an  Stellen im Geltungsbereich
des § 1 ist zulässig, wenn
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder

der empfangenden kirchlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich
ist und

2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 10 zulassen
würden.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die über-
mittelnde Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen der empfangenden
kirchlichen Stelle, trägt diese die Verantwortung. In diesem Falle prüft die
übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der
Aufgaben der empfangenden kirchlichen Stelle liegt, es sei denn, dass
besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht.
§ 7 Abs. 4 bleibt unberührt.

(3) Die empfangende kirchliche Stelle darf die übermittelten Daten für den
Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt
werden. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist nur unter
den Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 zulässig

(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen und
an kirchliche Stellen außerhalb des Geltungsbereichs des § 1 gelten die Abs.
1–3 entsprechend, sofern sichergestellt ist, dass bei dem Empfänger aus-
reichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden.

(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Abs. 1 übermittelt werden
dürfen, weitere personenbezogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten
in Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertret-
barem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten
zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen des Betroffenen oder eines
Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine Nutzung
dieser Daten ist unzulässig.

(6) Abs. 5 gilt entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb einer
kirchlichen Stelle weitergegeben werden.

§ 12
Datenübermittlung an nicht kirchliche und nicht öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht kirchliche Stellen,
nicht öffentliche Stellen oder Personen ist zulässig, wenn 
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1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle lie-
genden Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vorliegen,
die eine Nutzung nach § 10 zulassen würden, oder 

2. der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes Interes-
se an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und
der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der
Übermittlung hat. Das Übermitteln von besonderen Arten personen-
bezogener Daten (§ 2 Abs. 10) ist abweichend von Satz 1 Nr. 2 nur zu-
lässig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 10
Abs. 5 und 6 zulassen würden oder soweit dies zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermit-
telnde Stelle.

(3) In den Fällen der Übermittlung nach Abs.1 Nr. 2 unterrichtet die übermit-
telnde Stelle den Betroffenen von der Übermittlung seiner Daten. Dies gilt
nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass er davon auf andere Weise Kenntnis
erlangt, wenn die Unterrichtung wegen der Art der personenbezogenen Da-
ten unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen des Betroffenen
nicht geboten erscheint, wenn die Unterrichtung die öffentliche Sicherheit
gefährden oder dem kirchlichen Wohl Nachteile bereiten würde.

(4) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf diese nur für den
Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt
werden. Die übermittelnde Stelle hat ihn darauf hinzuweisen. Eine Verar-
beitung oder Nutzung für andere Zwecke ist zulässig, wenn eine Übermitt-
lung nach Absatz 1 zulässig wäre und die übermittelnde Stelle zugestimmt
hat.

§ 13
Auskunft an den Betroffenen

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über:
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die

Herkunft dieser Daten beziehen,
2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten wei-

tergegeben werden und
3. den Zweck der Speicherung.

In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft
erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. Sind die personenbezogenen
Daten weder automatisiert noch in nicht automatisierten Dateien gespei-
chert, wird die Auskunft nur erteilt, soweit der Betroffene Angaben macht,
die das Auffinden der Daten ermöglichen und der für die Erteilung der Aus-
kunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem vom Betroffe-
nen geltend gemachten Informationsinteresse steht. Das Bistum bestimmt
das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung.
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(2) Abs.1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur deshalb gespeichert
sind, weil sie aufgrund gesetzlicher, satzungsgemäßer oder vertraglicher
Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder ausschließ-
lich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen
und eine Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern
würde.

(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt soweit,
1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der

verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben gefährden würde,
2. die Auskunft dem kirchlichen Wohl Nachteile bereiten würde,
3. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden würde, 
4. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvor-

schrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden
berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen 

und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung zu-
rücktreten muss.

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Begründung nicht, so-
weit durch die Mitteilung der tatsächlichen oder rechtlichen Gründe auf die
die Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung ver-
folgte Zweck gefährdet würde. In diesem Fall ist der Betroffene darauf hin-
zuweisen, dass er sich an den Diözesandatenschutzbeauftragten wenden
kann.

(5) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf sein Verlangen
dem Diözesandatenschutzbeauftragten zu erteilen, soweit nicht das Bistum
im Einzelfall feststellt, dass dadurch das kirchliche Wohl beeinträchtigt
wird. Die Mitteilung des Diözesandatenschutzbeauftragten an den Betrof-
fenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der verantwortli-
chen Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zu-
stimmt.

(6) Die Auskunft ist unentgeltlich.

§ 13a
Benachrichtigung

(1) Werden Daten ohne Kenntnis des Betroffenen erhoben, so ist er von der
Speicherung, der Identität der verantwortlichen Stelle sowie über die
Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu unter-
richten. Der Betroffene ist auch über die Empfänger oder Kategorien von
Empfängern von Daten zu unterrichten, soweit er nicht mit der Übermitt-
lung an diese rechnen muss. Sofern eine Übermittlung vorgesehen ist, hat
die Unterrichtung spätestens bei der ersten Übermittlung zu erfolgen.

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn
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1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der
Übermittlung erlangt hat,

2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand
erfordert oder

3. die Speicherung oder Übermittlung der personenbezogenen Daten durch
eine Rechtsvorschrift ausdrücklich vorgesehen ist.

(3) § 13 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 14
Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten; Widerspruchsrecht

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird
festgestellt, dass personenbezogene Daten, die weder automatisiert verar-
beitet noch in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, unrichtig
sind, oder wird ihre Richtigkeit von dem Betroffenen bestritten, so ist dies
in geeigneter Weise festzuhalten.

(2) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder in nicht auto-
matisierten Dateien gespeichert sind, sind zu löschen, wenn
1. ihre Speicherung unzulässig ist oder
2. ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfüllung der in ihrer

Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit 
1. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbe-

wahrungsfristen entgegenstehen, 
2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdi-

ge Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden, oder 
3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder

nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

(4) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder in nicht auto-
matisierten Dateien gespeichert sind, sind ferner zu sperren, soweit ihre
Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die Richtigkeit
noch die Unrichtigkeit feststellen lässt. 

(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine automatisierte Verarbeitung
oder Verarbeitung in nicht automatisierten Dateien erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden, soweit der Betroffene dieser bei der verantwortlichen
Stelle widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Inter-
esse des Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das
Interesse der verantwortlichen Stelle an dieser Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung überwiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift zur Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung verpflichtet.

(6) Personenbezogene Daten, die weder automatisiert verarbeitet noch in einer
nicht automatisierten Datei gespeichert sind, sind zu sperren, wenn die ver-
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antwortliche Stelle im Einzelfall feststellt, dass ohne die Sperrung schutz-
würdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden und die Daten
für die Aufgabenerfüllung der Behörde nicht mehr erforderlich sind.

(7) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur übermittelt
oder genutzt werden, wenn 
1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Be-

weisnot oder aus sonstigen, im überwiegenden Interesse der verantwort-
lichen Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist und

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn sie
nicht gesperrt wären.

(8) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung bestrittener Daten
sowie der Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung
sind die Stellen zu verständigen, denen im Rahmen einer Datenübermitt-
lung diese Daten zur Speicherung weitergegeben wurden, wenn dies keinen
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und schutzwürdige Interessen des
Betroffenen nicht entgegenstehen.

§ 15
Anrufung des Diözesandatenschutzbeauftragten

Jedermann kann sich an den Diözesandatenschutzbeauftragten wenden, wenn er
der Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personen-
bezogenen Daten durch Stellen gemäß § 1 Abs. 2 in seinen Rechten verletzt
worden zu sein.

§ 16
Bestellung und Rechtsstellung des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Der Bischof bestellt für den Bereich seines Bistums einen Diözesandaten-
schutzbeauftragten. Die Bestellung erfolgt für die Dauer von drei Jahren.
Wiederbestellung ist möglich. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, kann
der Bischof vorzeitig die Bestellung zurücknehmen. Auf Antrag des Beauf-
tragten nimmt der Bischof die Bestellung zurück.

(2) Zum Diözesandatenschutzbeauftragten darf nur bestellt werden, wer die zur
Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit
besitzt. Er ist auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten und die Ein-
haltung des kirchlichen und des für die Kirchen verbindlichen staatlichen
Rechts zu verpflichten.

(3) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist in Ausübung seiner Tätigkeit unab-
hängig und nur dem kirchlichen Recht und dem für die Kirchen verbindli-
chen staatlichen Recht unterworfen.

(4) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist, auch nach Beendigung seines Auf-
trages, verpflichtet, über die ihm in seiner Eigenschaft als Diözesandaten-

229

Kirchlicher Anzeiger BISTUM HILDESHEIM Nr. 10/2003



schutzbeauftragtem bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegen-
heit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr
oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner
Geheimhaltung bedürfen.

(5) Der Diözesandatenschutzbeauftragte darf, auch wenn sein Auftrag beendet
ist, über solche Angelegenheiten ohne Genehmigung des Bischofs weder
vor Gericht noch außergerichtlich Aussagen oder Erklärungen abgeben. Die
Genehmigung, als Zeuge auszusagen, wird in der Regel erteilt. Unberührt
bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten anzuzeigen.

§ 17
Aufgaben des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wacht über die Einhaltung der Vor-
schriften dieser Anordnung sowie anderer Vorschriften über den Daten-
schutz. Er kann Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes geben.
Des Weiteren kann er die bischöfliche Behörde und sonstige kirchliche
Dienststellen in seinem Bereich in Fragen des Datenschutzes beraten. Auf
Anforderung der bischöflichen Behörde hat der Diözesandatenschutzbeauf-
tragte Gutachten zu erstellen und Berichte zu erstatten. 

(2) Die in § 1 Abs. 2 genannten Stellen sind verpflichtet, den Diözesandaten-
schutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben zur unterstützen. Ihm
ist dabei insbesondere
1. Auskunft zu seinen Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten

zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung personen-
bezogener Daten stehen, namentlich in die gespeicherten Daten und in
die Datenverarbeitungsprogramme;

2. während der Dienstzeit Zutritt zu allen Diensträumen, die der Verarbei-
tung und Aufbewahrung automatisierter Dateien dienen, zu gewähren,

soweit nicht sonstige kirchliche Vorschriften entgegenstehen.

(3) Der Diözesandatenschutzbeauftragte erstattet dem Bischof alle 3 Jahre
einen Tätigkeitsbericht. Der Tätigkeitsbericht soll auch eine Darstellung der
wesentlichen Entwicklungen des Datenschutzes im nichtkirchlichen
Bereich enthalten.

(4) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wirkt auf die Zusammenarbeit mit den
kirchlichen Stellen, insbesondere mit den anderen Diözesandatenschutz-
beauftragten, hin.

§ 18
Beanstandungen durch den Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Stellt der Diözesandatenschutzbeauftragte Verstöße gegen die Vorschriften
dieser Anordnung oder gegen andere Datenschutzbestimmungen oder sons-
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tige Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, so bean-
standet er diese gegenüber der zuständigen aufsichtsführenden Stelle und
fordert zur Stellungnahme innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist
auf.

(2) Der Diözesandatenschutzbeauftragte kann von einer Beanstandung absehen
oder auf eine Stellungnahme der betroffenen Stelle verzichten, wenn es sich
um unerhebliche Mängel handelt. 

(3) Mit der Beanstandung kann der Diözesandatenschutzbeauftragte Vorschlä-
ge zur Beseitigung der Mängel und zur sonstigen Verbesserung des Daten-
schutzes verbinden. 

(4) Die gem. Abs. 1 abzugebende Stellungnahme soll auch eine Darstellung der
Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandungen des Diözesanda-
tenschutzbeauftragten getroffen worden sind. 

(5) Zu seinem Aufgabenbereich gehört die Zusammenarbeit mit den staatlichen
Beauftragten für den Datenschutz.

§ 18a
Betrieblicher Beauftragter für den Datenschutz

(1) Kirchliche Stellen im Sinne des § 1 Abs. 2, die personenbezogene Daten
automatisiert erheben, verarbeiten oder nutzen, können einen betrieblichen
Datenschutzbeauftragten schriftlich bestellen.

(2) Zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf nur bestellt werden, wer
die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverläs-
sigkeit besitzt. Mit dieser Aufgabe kann auch eine Person außerhalb der
kirchlichen Stelle betraut werden. Ein betrieblicher Datenschutzbeauftrag-
ter kann von mehreren kirchlichen Stellen bestellt werden.

(3) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem Leiter der kirchlichen Stel-
le unmittelbar zu unterstellen. Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf dem
Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung seiner
Aufgaben nicht benachteiligt werden. 

(4) Die kirchlichen Stellen haben den betrieblichen Datenschutzbeauftragten
bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Betroffene können sich
jederzeit an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten wenden.

(5) Im Übrigen findet § 16 entsprechende Anwendung.

§ 18b
Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

(1) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte wirkt auf die Einhaltung dieser
Anordnung und anderer Vorschriften über den Datenschutz hin. Zu diesem
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Zweck kann er sich in Zweifelsfällen an den Diözesandatenschutzbeauf-
tragten gemäß § 16 KDO wenden. Er hat insbesondere
1. die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme,

mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu
überwachen; zu diesem Zweck ist er über Vorhaben der automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu unterrichten,

2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen
durch geeignete Maßnahmen mit den Vorschriften dieser Anordnung
sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz und mit den jeweiligen
besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu machen.

(2) Dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist von der verantwortlichen
Stelle eine Übersicht nach § 3 a Abs. 2 zur Verfügung zu stellen.

(3) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte macht die Angaben nach § 3 a
Abs. 2 Nr. 1 bis 7 auf Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar, der
ein berechtigtes Interesse nachweist.

§ 19
Ermächtigungen

Die zur Durchführung dieser Anordnung erforderlichen Regelungen trifft der
Generalvikar. Er legt insbesondere fest:

a) den Inhalt der Meldung gemäß § 3 a

b) den Inhalt der schriftlichen Verpflichtungserklärung gem. § 4 Satz 2,

c) die technischen und organisatorischen Maßnahmen gem. § 6 Satz 1.

§ 20
Schlussbestimmung

Diese Anordnung tritt am 01. November 2003 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Anordnung über den kirchlichen Datenschutz – KDO –
vom 01. 01. 1994 außer Kraft. 

Hildesheim, den 15. Oktober 2003

† Josef
Bischof von Hildesheim
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Verordnung zur Durchführung der Anordnung
über den kirchlichen Datenschutz (KDO-DVO)

in der Diözese Hildesheim

Aufgrund des § 19 der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO)
vom 01. 11. 2003 werden mit Wirkung vom 01. 11. 2003 die folgenden Regelun-
gen getroffen:

I. Zu § 3 a KDO (Meldung von Verfahren automatisierter Verarbeitung)

(1) Sofern Verfahren automatisierter Verarbeitungen meldepflichtig sind, sind
diese vor Inbetriebnahme schriftlich dem Diözesandatenschutzbeauftragten
zu melden. Sofern ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt ist, ist
diesem gemäß § 18 b Abs. 2 KDO eine Übersicht nach § 3a Abs. 2 KDO
zur Verfügung zu stellen.

(2) Für die Meldung von Verfahren automatisierter Verarbeitung vor Inbetrieb-
nahme beziehungsweise die dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten
zur Verfügung zu stellende Übersicht soll das Muster gemäß der Anlage
verwandt werden.

II. Zu § 4 KDO:

(1) Zum Kreis der bei der Datenverarbeitung tätigen Personen im Sinne des § 4
KDO gehören die in den Stellen gemäß § 1 Abs. 2 KDO gegen Entgelt
beschäftigten und ehrenamtlich tätigen Personen. Sie werden belehrt über:

1. den Inhalt der KDO und anderer für ihre Tätigkeit geltender Daten-
schutzvorschriften; dies geschieht durch Hinweis auf die für den Auf-
gabenbereich des Mitarbeiters wesentlichen Grundsätze und im Übrigen
auf die Texte in der jeweils gültigen Fassung. Diese Texte werden zur
Einsichtnahme und etwaigen kurzfristigen Ausleihe bereitgehalten; dies
wird dem Mitarbeiter bekannt gegeben,

2. die Verpflichtung zur Beachtung der in Nummer 1 genannten Vorschrif-
ten bei ihrer Tätigkeit in der Datenverarbeitung,

3. mögliche disziplinarrechtliche bzw. arbeitsrechtliche/rechtliche Folgen
eines Verstoßes gegen die KDO und andere für ihre Tätigkeit geltende
Datenschutzvorschriften,

4. das Fortbestehen des Datengeheimnisses nach Beendigung der Tätigkeit
bei der Datenverarbeitung.

(2) Über die Beachtung der Verpflichtung ist von den bei der Datenverarbei-
tung tätigen Personen eine schriftliche Erklärung nach näherer Maßgabe
des Abschnittes III abzugeben. Die Urschrift der Verpflichtungserklärung
wird zu den Personalakten der bei der Datenverarbeitung tätigen Personen
genommen, welche eine Ausfertigung der Erklärung erhalten.
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(3) Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis erfolgt durch den Dienstvorge-
setzten der in der Datenverarbeitung tätigen Personen oder einen von ihm
Beauftragten.

III. Zu § 4 KDO:

(1) Die schriftliche Verpflichtungserklärung der bei der Datenverarbeitung tä-
tigen Personen gemäß § 4 Satz 2 KDO hat zum Inhalt,
1. Angaben zur Identifizierung (Vor- und Zuname, Geburtsdatum und An-

schrift sowie Beschäftigungsdienststelle),
2. die Bestätigung, 

a. dass auf die für den Aufgabenbereich des Mitarbeiters wesentlichen
Grundsätze und im übrigen auf die Texte in der jeweils gültigen
Fassung sowie

b. auf die Möglichkeit der Einsichtnahme und etwaigen kurzfristigen
Ausleihe dieser Texte

hingewiesen wurde,

3. die Verpflichtung, die KDO und andere für ihre Tätigkeit geltende Da-
tenschutzvorschriften in der jeweils gültigen Fassung sorgfältig einzu-
halten,

4. die Bestätigung, dass sie über disziplinarrechtliche bzw. arbeitsrecht-
liche/rechtliche Folgen eines Verstoßes gegen die KDO belehrt wurden.

(2) Die schriftliche Verpflichtungserklärung ist von der bei der Datenverarbei-
tung tätigen Person unter Angabe des Ortes und des Datums der Unter-
schriftsleistung zu unterzeichnen.

(3) Für die schriftliche Verpflichtungserklärung sind die Muster gemäß der An-
lage zu Abschnitt III KDO-DVO zu verwenden.

IV. Anlage zu § 6 KDO:

Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet oder genutzt, ist die
innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie
den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind ins-
besondere Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden per-
sonenbezogenen Daten oder Datenkategorien geeignet sind,

1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personen-
bezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskon-
trolle),

2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt
werden können (Zugangskontrolle),
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3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems
Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegen-
den Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Ver-
arbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen,
kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle),

4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Über-
tragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträ-
ger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können
und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine
Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenüber-
tragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),

5. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann,
ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme
eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle),

6. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet
werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet wer-
den können (Auftragskontrolle),

7. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung
oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),

8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten ge-
trennt verarbeitet werden können.

V. Zu § 12 Abs. 3 KDO:

(1) Die Unterrichtung des Betroffenen (§ 2 Abs. 1 KDO) über eine Übermitt-
lung gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 KDO erfolgt schriftlich.

(2) Sie enthält
1. die Bezeichnung der übermittelnden Stelle einschließlich der Anschrift,
2. die Bezeichnung des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, ein-

schließlich der Anschrift,
3. die Bezeichnung der übermittelten Daten.

VI. Zu § 13 Abs. 1 KDO:

(1) Der Antrag des Betroffenen (§ 2 Abs. 1 KDO) auf Auskunft ist schriftlich
an die verantwortliche Stelle (§ 2 Abs. 8 KDO) zu richten oder dort zu Pro-
tokoll zu erklären.

(2) Der Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft
begehrt wird, näher bezeichnen. Der Antrag auf Auskunft über personenbe-
zogene Daten, die weder automatisiert verarbeitet noch in einer nicht auto-
matisierten Datei gespeichert sind, muss Angaben enthalten, die das Auf-
finden der Daten ermöglichen.

235

Kirchlicher Anzeiger BISTUM HILDESHEIM Nr. 10/2003



(3) Der Antrag kann beschränkt werden auf Auskunft über
1. die zur Person des Betroffenen gespeicherten Daten oder
2. die Herkunft dieser Daten oder
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten wei-

tergegeben worden sind oder
4. den Zweck, zu dem diese Daten gespeichert sind.

(4) Vorbehaltlich der Regelung in § 13 Abs. 3 KDO wird die Auskunft in dem
beantragten Umfang von der verantwortlichen Stelle (§ 2 Abs. 8 KDO)
schriftlich erteilt.

(5) Wenn die Erteilung der beantragten Auskunft gemäß § 13 Abs. 2 oder 3
KDO zu unterbleiben hat, so ist dies dem Antragsteller schriftlich mitzu-
teilen. Die Versagung der beantragten Auskunft soll begründet werden. Für
den Fall, dass eine Begründung gemäß § 13 Abs. 4 KDO nicht erforderlich
ist, ist der Antragsteller darauf hinzuweisen, dass er sich an den Diözes-
andatenschutzbeauftragten wenden kann; die Anschrift des Diözesandaten-
schutzbeauftragten ist ihm mitzuteilen.

VII. Zu § 13 a KDO

(1) Die Benachrichtigung des Betroffenen (§ 2 Abs. 1 KDO) gemäß § 13 a Abs.
1 KDO erfolgt, soweit die Pflicht zur Benachrichtigung nicht nach § 13a
Abs. 2 und 3 entfällt, schriftlich durch die verantwortliche Stelle.

(2) Sie enthält
1. die zur Person des Betroffenen gespeicherten Daten,
2. die Bezeichnung der verantwortlichen Stelle,
3. den Zweck, zu dem die Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.
4. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, soweit der Betroffene

nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss.

VIII. Zu § 14 KDO:

(1) Der Betroffene (§ 2 Abs. 1 KDO) kann schriftlich beantragen, ihn betref-
fende personenbezogene Daten zu berichtigen oder zu löschen. Der Antrag
ist schriftlich an die Stellen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3, im Falle des § 1
Abs. 2 Nr. 1 an das Bistum zu richten.

(2) In dem Antrag auf Berichtigung sind die Daten zu bezeichnen, deren Un-
richtigkeit behauptet wird. Der Antrag muss Angaben über die Umstände
enthalten, aus denen sich die Unrichtigkeit der Daten ergibt.

(3) In dem Antrag auf Löschung sind die personenbezogenen Daten zu be-
zeichnen, deren Speicherung für unzulässig gehalten wird. Der Antrag muss
Angaben über die Umstände enthalten, aus denen sich die Unzulässigkeit
der Speicherung ergibt.

236

Kirchlicher Anzeiger BISTUM HILDESHEIM Nr. 10/2003



(4) Die zuständige Stelle entscheidet schriftlich über Anträge gemäß Abs. 1.
Die Entscheidung ist dem Antragsteller bekannt zu geben. Im Falle des § 14
Abs. 8 KDO sind ihm die Stellen anzugeben, die von der Berichtigung,
Löschung oder Sperrung verständigt worden sind. Ist eine Verständigung
aufgrund des § 14 Abs. 8 KDO unterblieben, sind dem Antragsteller die
Gründe dafür mitzuteilen.

(5) Der Widerspruch gemäß § 14 Abs. 5 KDO ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der verantwortlichen Stelle (§ 2 Abs. 8 KDO) einzulegen. Die
Umstände, aus denen sich das schutzwürdige Interesse des Betroffenen
wegen seiner besonderen persönlichen Situation ergibt, sind von dem Be-
troffenen darzulegen. Die verantwortliche Stelle entscheidet über den Wi-
derspruch in geeigneter Form. Die Entscheidung ist dem Betroffenen be-
kannt zu geben.

IX.

Die Verordnung zur Durchführung der Anordnung über den Kirchlichen Daten-
schutz (KDO-DVO) vom 30. Juni 1994 tritt hiermit außer Kraft.

Hildesheim, den 15. Oktober 2003

B e r n e r t
Generalvikar

Anlagen

1. Zu Abschnitt I. KDO-DVO (§ 3 a KDO Meldung von Verfahren auto-
matisierter Verarbeitungen)

Die Notwendigkeit für die in dem nachfolgenden Formular (Muster 1) gefor-
derten Angaben ergibt sich aus § 3 a KDO. Für jedes automatisierte Ver-
fahren einer verantwortlichen Stelle füllt der Rechtsträger (§ 1 Abs. 2 KDO)
ein Formular nach Muster 1 aus.
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Muster 1

Meldung von Verfahren automatisierter Verarbeitungen

! Ersterfassung

! Änderung/Ergänzung

Rechtsträger (§ 1 Abs. 2 KDO) (z.B. Kirchengemeinde)

Name, Anschrift (evtl. Stempel)

1. Verantwortliche Stelle (jede Person oder Stelle, die personenbezogene Da-
ten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im
Auftrag vornehmen lässt [§ 2 Abs. 8 KDO]) (z.B. Kindergarten der Kirchen-
gemeinde)

Name, Anschrift (evtl. Stempel)

2. Vertretung der verantwortlichen Stelle

2.1 der nach der Verfassung (Statut, Geschäftsordnung, Satzung) berufene Lei-
ter der verantwortlichen Stelle (z.B. Leiterin des Kindergartens der Kir-
chengemeinde)

Name

2.2 mit der Leitung der Datenverarbeitung in der verantwortlichen Stelle
beauftragte Personen (z.B. beauftragte Gruppenleiterin im Kindergarten
der Kirchengemeinde)

Name, Telefonnummer
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3. Aufgaben, zu deren Erfüllung die Kenntnis der Daten erforderlich ist.
(Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung (z.B.
Mitglieder- und Bestandspflege)

4. Betroffene Personengruppen und Daten oder Datenkategorien.

4.1 Beschreibung der betroffenen Personengruppen (z.B. Arbeitnehmer, Ge-
meindemitglieder, Patienten usw.)

4.2 Beschreibung der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien (Mit
„Daten“ sind „personenbezogene Daten“  i. S. d. §2 Abs. 1 KDO gemeint,
wie z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Religionszugehörigkeit. Grund-
sätzlich reicht jedoch die Angabe von Datenkategorien, z.B. Meldedaten,
Personaldaten, aus. So genannte „besondere Arten personenbezogener Da-
ten“ (vgl. § 2 Abs. 10 KDO) sind entsprechend anzugeben.)
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5. Empfänger oder Kategorien von Empfänger, denen die Daten mitgeteilt
werden können (jede Person oder Stelle, die Daten erhält [§ 2 Abs. 9 KDO])
(z.B. Behörden, kirchliche Stellen, Versicherungen, ärztl. Personal usw.)

6. Regelfristen für die Löschung der Daten

7. Geplante Datenübermittlung ins Ausland
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8. Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung (z.B.
Konfigurationsübersicht, Netzwerkstruktur, Betriebs- und Anwendersoft-
ware, spezielle Sicherungssoftware usw.)
(Evtl. gesonderte Aufstellung)

9. Zugriffsberechtigte Personen

Ort, Datum, Unterschrift
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2.) Zu Abschnitt III. KDO-DVO (§ 4 Satz 2 KDO)
Muster 1

Ve r p f l i c h t u n g s e r k l ä r u n g

gemäß § 4
der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz

– KDO –

Ich, ,
(Vor- und Zuname)

geb. am ,

wohnhaft in ,

bin bei/in tätig.

Ich verpflichte mich,

1. die Anordnung über den kirchlichen Datenschutz – KDO – des Bistums Hil-
desheim sowie die anderen für meine Tätigkeit geltenden Datenschutzrege-
lungen einschließlich der zu ihrer Durchführung ergangenen Bestimmungen
in der jeweils geltenden Fassung sorgfältig einzuhalten und bestätige, dass
ich auf die wesentlichen Grundsätze der für meine Tätigkeit geltenden Be-
stimmungen hingewiesen wurde. Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass
die KDO und die Texte der übrigen für meine Tätigkeit geltenden Daten-
schutzvorschriften eingesehen und auch für kurze Zeit ausgeliehen werden
können.

2. das Datengeheimnis auch nach Beendigung meiner Tätigkeit zu beachten.

Ich bin darüber belehrt worden, dass ein Verstoß gegen die KDO und andere für
meine Tätigkeit geltenden Datenschutzvorschriften disziplinarrechtliche bezie-
hungsweise arbeitsrechtliche/rechtliche Folgen haben kann.

Diese Erklärung wird zu meiner Personalakte genommen.

Ort, Datum Unterschrift (Vor- und Zuname)
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Muster 2

Ve r p f l i c h t u n g s e r k l ä r u n g

f ü r  E h r e n a m t l i c h e
gemäß § 4

der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz
– KDO –

Ich, ,
(Vor- und Zuname)

geb. am ,

wohnhaft in ,

bin bei/in ehrenamtlich tätig.

Ich verpflichte mich,

alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bistums Hildesheim einzuhal-
ten und alle personenbezogenen Angaben, die ich aufgrund meines Ehrenamtes
erhalten habe oder die mir im Zusammenhang mit meinem Ehrenamt zur
Kenntnis gelangt sind, während der Tätigkeit und nach ihrer Beendigung ver-
traulich zu behandeln. Ich bin darüber informiert, dass Verstöße gegen das Da-
tengeheimnis zum Entzug des Ehrenamtes führen können. Auf mögliche Scha-
denersatzansprüche einer unzulässigen Weitergabe personenbezogener Daten
wurde ich hingewiesen.

Ort, Datum Unterschrift (Vor- und Zuname)
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Besetzung des Vermittlungsausschusses 
für den Zuständigkeitsbereich der Bistums-KODA

– 6. Amtsperiode –

Nach den §§ 15–17 der Neufassung der Ordnung zur Mitwirkung bei der Ge-
staltung des Arbeitsvertragsrechts durch eine Kommission für den diözesanen
Bereich (Bistums-KODA) vom 01. Januar 1999 (veröffentlicht im Kirchlichen
Anzeiger für das Bistum Hildesheim, Jahrgang 1999, Seite 1ff.) ist für den
Zuständigkeitsbereich der Bistums-KODA ein Vermittlungsausschuss zu bil-
den.

Nach dem § 15 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 der Bistums-KODA ist ein Vermitt-
lungsausschuss bestehend aus fünf Personen zu bilden. Nach § 15 Abs. 3 Bis-
tums-KODA-Ordnung ist weiterhin ein Vermittlungsausschuss in erweiterter
Besetzung zu bilden. Im Vermittlungsausschuss in erweiterter Besetzung treten
zu den Mitgliedern des Vermittlungsausschusses nach § 15 Abs. 2 Bistums-
KODA-Ordnung zwei weitere Beisitzerinnen und Beisitzer hinzu, die der
Kommission nicht angehören dürfen.

Der Vermittlungsausschuss in der 6. Amtsperiode der Bistums-KODA besteht
aus folgenden Mitgliedern:

I. Vermittlungsausschuss nach § 15 Bistums-KODA

Vorsitzender: Herr Rechtsanwalt Hubert Becker, Hildesheim
Stellv. Vorsitzender: Herr Rechtsanwalt und Notar Dr. Johannes Meyer,
Hildesheim

Von der Dienstgeberseite benannte Beisitzer:

– Herr Domkapitular Wolfgang Osthaus, Hildesheim 
Stellvertreter: Herr Bernhard Wessels, Bremerhaven

– Leiter der Hauptabteilung Personal/Verwaltung Herr Hans Georg Ruhe, Hil-
desheim
Stellvertreter: Herr Finanzdirektor Helmut Müller, Hildesheim 

Von der Mitarbeiterseite benannte Beisitzer:

– Herr Mathias Richter, Hildesheim
Stellvertreterin: Frau Regina Büschleb, Hannover

– Herr Dr. Wolfgang Gleixner, Goslar
Stellvertreterin: Frau Bärbel Smarsli, Garbsen

II. Vermittlungsausschuss in erweiterter Besetzung nach § 20 Bistums-KODA

In den erweiterten Vermittlungsausschuss wurden zusätzlich folgende Beisitzer
gewählt:

244

Kirchlicher Anzeiger BISTUM HILDESHEIM Nr. 10/2003



– Herr Hermann Wessling, Bad Münder
Stellvertreter: Herr Wilfried Gatzemeier, Goslar

– Frau Angelika Boltz, Hildesheim
Stellvertreter: Herr Harald R. Losert, Göttingen

Hildesheim, den 15. Oktober 2003

Vorsitzender der Bistums-KODA

A x

Kirchliche Haussammlung
Sammlung für bedürftige Kirchengemeinden

Gemäß dem Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und dem Lande Nieder-
sachsen vom 26. 2. 1965 Artikel 1 Abs. 1 und § 1 der Anlage zum Konkordat
ordnen wir hiermit an, dass auch im nächsten Jahr die Sammlung für bedürftige
Kirchengemeinden in allen Gemeinden unseres Bistums durchgeführt wird.
Aufgrund des Terminvorschlages der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege in Niedersachsen setzen wir den Termin der Sammlung fest
für die Zeit vom 1. Februar–8. Februar 2004.

Die Sammlung ist von allen Kirchengemeinden durchzuführen als eine öffent-
liche Haussammlung. Es können außerdem auch Spendenbriefe versandt wer-
den. Ob es darüber hinaus angebracht ist, in dieser Zeit auf kirchlichen Plätzen
vor den Kirchen, Pfarrhäusern und sonstigen kirchlichen Einrichtungen die
Sammlung durchzuführen, überlassen wir dem pflichtgemäßen Ermessen der
örtlichen Kirchengemeinden.

Diejenigen Gemeinden, die diese Sammlung nicht für eigene Bedürfnisse not-
wendig haben, mögen die Sammlung für andere bedürftige Kirchengemeinden
im Bistum halten und an uns abführen, damit die Diözese mit diesen Mitteln
mancherorts im Bistum auch heute noch vorhandene Notstände beheben kann.

Die Sammlungen sind nach den gleichen Grundsätzen durchzuführen, wie sie
bislang von uns veröffentlicht worden sind (vgl. Kirchl. Anzeiger 1965,
S. 11ff.). Auf folgende Einzelheiten sei noch hingewiesen:

1. Die Sammlung ist nur für das niedersächsische Gebiet genehmigt. Die
nach dem neuen Nieders. Sammlungsgesetz vom 18. Juli 1969 zu beachten-
den Vorschriften sind abgedruckt im Kirchlichen Anzeiger 1969, S. 305 f.
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2. Es sind wie bisher Sammellisten zu verwenden, die beim Bischöflichen
Generalvikariat (Technische Dienste) anzufordern sind.

3. Die Abrechnung über die Sammlung ist auf beiliegendem Formblatt in ein-
facher Ausfertigung bis zum 1. April 2004 vorzulegen. Die 2. Ausfertigung
bleibt bei den Akten.

Soweit bei der letzten Sammlung die aufkommenden Mittel für eigene Zwecke
der Kirchengemeinden verwendet worden sind, erteilen wir hierdurch die
generelle Genehmigung hierzu.

Hildesheim, den 20. Oktober 2003

B i s c h ö f l i c h e s  G e n e r a l v i k a r i a t

Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmer
am 09.11.2003

Laut Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz vom April 1992 (Prot. Nr. 5)
sollen für die Zwecke der kirchlichen Statistik Deutschlands die Gottesdienst-
teilnehmer einheitlich am zweiten Sonntag im November (09. 11. 2003) gezählt
werden. Zu zählen sind a l l e  Personen, die an den sonntäglichen Hl. Messen
(einschließlich Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die Besu-
cher der Wort- oder Kommuniongottesdienste. Zu den Gottesdienstteilnehmern
zählen auch die Angehörigen anderer Pfarreien (z. B. Wallfahrer, Seminarteil-
nehmer, Touristen und Besuchsreisende).
Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den Erhebungsbogen der
kirchlichen Statistik für das Jahr 2003 unter der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer
am zweiten Sonntag im November“ (Pos. 3) einzutragen.

B i s c h ö f l i c h e s  G e n e r a l v i k a r i a t

Buchsonntag am 9. November 2003

Der Sonntag nach dem Fest des Hl. Karl Borromäus wird in den außerbayeri-
schen Diözesen als „Buchsonntag“ gefeiert. Diese Bezeichnung geht zurück auf
den 1925 von der damaligen Fuldaer Bischofskonferenz eingeführten „Borro-
mäussonntag“. An diesem Tag soll auf die Tätigkeit der Katholischen öffentli-
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chen Büchereien in den Pfarrgemeinden und des Borromäusvereins in Bonn
aufmerksam gemacht werden.

Zu diesem Sonntag gibt der Borromäusverein Materialien heraus. Sie wollen
den Verantwortlichen in den Pfarrgemeinden Anregungen und unmittelbar
umsetzbare Hilfen an die Hand geben.

In Deutschland existieren rund 4000 Katholische öffentliche Büchereien. In ih-
nen wurden 2002 an 1,3 Millionen Benutzer rund 29 Millionen Medien ausge-
liehen. Die Ausleihe von Büchern steht im Vordergrund. Darüber hinaus verfü-
gen die Büchereien auch über alle weiteren Medien wie Hörkassetten und -bü-
cher, Videos, Gesellschaftsspiele, CD-ROMs oder CDs.

Die über 33000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen eine
Hauptaufgabe darin, ihre Besucher bei der Wahl der Medien zu beraten. Dies
gilt in besonderer Weise auch für die jüngeren Besucher. Im Mittelpunkt der
33000 Büchereiveranstaltungen steht immer wieder die Frage nach der Bedeu-
tung des Lesens und der Literatur. Wie kein anderes Medium können Bücher,
können erzählende Texte innere Bilder wecken, die Phantasie anregen. Sie kön-
nen die Leserinnen und Leser bei dem Versuch unterstützen, sich selbst zu ent-
decken.

Die Arbeitshilfe ist bei den diözesanen Büchereifachstellen und beim Borro-
mäusverein erhältlich (Wittelsbacherring 9, 53115 Bonn, Tel.: 02 28/72 58-0,
Fax: 02 28/72 58-1 89, info@borro.de).s

Bibelsonntag 2004

Die in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen zusammengeschlossenen
Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften wollen den 25. Januar 2004 als ge-
meinsamen Bibelsonntag unter dem Thema „Gottes unbeirrbare Liebe“ (Hosea
11) begehen.

An diesem Tag, oder falls ein Hindernis besteht, an einem anderen geeigneten
Sonntag, sollen die Gemeinden darauf hingewiesen werden, dass die Christen-
heit trotz aller bestehenden Trennungen in der Heiligen Schrift die gemeinsame
Grundlage ihres Glaubens besitzen. Nicht umsonst hat die Gemeinsame Synode
der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland eine intensive Beschäftigung
mit der heiligen Schrift als Weg zur Einheit der Kirche empfohlen.

Ein Materialheft für Gottesdienst und Gemeindearbeit mit geeigneten Hand-
reichungen für den Bibelsonntag 2004 kann bei der Deutschen Bibelgesell-
schaft, Postfach 810340, 70520 Stuttgart, Tel.: (07 11) 7 18 10, Fax: (07 11)
7 18 12 50, zum Preis von € 1,20 pro Heft (bei Einzelversand kommt eine Ver-
sand- und Portopauschale von € 2,70 hinzu) bestellt werden.
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Kardinal-Bertram-Stipendium

Ausschreibung 2004

Das Schlesische Priesterwerk e.V. fördert in Verbindung mit dem Institut für
ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte e.V. die Erforschung der schlesi-
schen Kirchengeschichte. Es gewährt jährlich zwei Kardinal-Bertram-Stipen-
dien in Höhe von 2000,– €, um Forschungsreisen in Archive innerhalb und
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu ermöglichen. Die Summe kann
unter bestimmten Voraussetzungen erhöht werden. Außerdem werden die
Kosten für Realausgaben zurückerstattet, wenn sie für die betreffende For-
schungsaufgabe erforderlich sind und vom Tutor befürwortet werden.

Zur Bearbeitung werden 2004 folgende Themen ausgeschrieben:

1) Hubert Thienel (1904–1987), Domvikar, Frauenseelsorger, erster Apos-
tolischer Visitator

2) Joseph Ferche, Weihbischof in Breslau (1940–1945), Weihbischof in
Köln (1947–1965) 

3) Breslauer Bistumsgeschichts-Schreibung außerhalb der Universität

Um ein Kardinal-Bertram-Stipendium können sich Studierende und Absolven-
ten von Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland; insbesondere Theo-
logen und Historiker, bewerben. Bevorzugt werden jüngere katholische Antrag-
steller. Bewerbungen mit genauer Angabe der Personalien und des Studien-
ganges sind bis spätestens 29. Februar 2004 zu richten:

An das Institut für ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte e.V.,
St.-Peters-Weg 11–13, 93047 Regensburg.

Die Entscheidung über die Zuerkennung trifft das Kuratorium des Kardinal-
Bertram-Stipendiums in einer Sitzung am 26. März 2004. Es wählt für jeden
Stipendiaten einen Tutor aus.

Die Bearbeitung beginnt im Jahr 2004, zunächst mit der Durchsicht der in
Bibliotheken vorhandenen Quellen und Literatur, dann durch Reisen in auswär-
tige Archive. Jeder Stipendiat wird von einem Tutor betreut; dieser zeigt ihm die
Problemstellung seines Themas auf, erteilt ihm Ratschläge für die Material-
sammlung in den in Frage kommenden Bibliotheken und Archiven, die plan-
volle und methodische Stoffauswahl sowie die wissenschaftliche Darstellungs-
form. Das Manuskript ist bis zum 15. Oktober 2006 dem Institut für ostdeutsche
Kirchen- und Kulturgeschichte e.V. in zweifacher Ausfertigung einzureichen.
Sein Umfang soll in der Regel 150 Schreibmaschinenseiten nicht überschreiten.
Die Bewertung geschieht durch den Tutor und einen zweiten Gutachter. Druck-
reife Manuskripte sind zur evtl. Veröffentlichung in den „Arbeiten zur schlesi-
schen Kirchengeschichte“, im „Archiv für schlesische Kirchengeschichte“ oder
in der Reihe „Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ost-
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deutschlands“ vorgesehen. Die Stipendiatsarbeit kann auch nach ihrem
Abschluss Grundlage einer theologischen bzw. philosophischen Dissertation
bilden.

KURATORIUM DES KARDINAL-BERTRAM-STIPENDIUMS

Apostolischer Visitator Protonotar Univ.-Prof. Dr. Joachim Köhler
Winfried König Tübingen
Münster, Schlesisches Priesterwerk e.V

Archiv- und Bibliotheksdirektor Univ.-Prof. Msgr. Dr. Werner Marschall
Msgr. Dr. Paul Mai, Regensburg, Freiburg i.Br.
Institut für ostdeutsche Kirchen- und
Kulturgeschichte e.V.

1. Oktober 2003

Verlautbarungen der Bischofskonferenz

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz beabsichtigt, in Kürze fol-
gende Broschüren herauszugeben:

Arbeitshilfen

Nr. 173 „Das Völkerrecht, ein Weg zum Frieden“
Welttag des Friedens 2004

Nach Herausgabe der Arbeitshilfe wird jeder Pfarrei ein Exemplar zugesandt.

Weitere Exemplare können angefordert werden beim Bischöflichen Generalvi-
kariat, Hauptabteilung Pastoral, Domhof 18–21, 31134 Hildesheim, Tel. (0 51 21)
307-301, Fax (0 51 21) 307-618.

Die deutschen Bischöfe

Nr. 74 Pastorales Schreiben
Mitte und Höhepunkt des ganzen Lebens der christlichen Gemeinde
Impulse für eine lebendige Feier der Liturgie

Nach Herausgabe des pastoralen Schreibens wird allen Priestern und allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern im pastoralen Dienst ein Exemplar zugesandt.

Weitere Exemplare können angefordert werden beim Bischöflichen Generalvi-
kariat, Hauptabteilung Pastoral, Domhof 18–21, 31134 Hildesheim, Tel. (0 51 21)
307-301, Fax (0 51 21) 307-618.
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Die deutschen Bischöfe

Nr. 75 Umnutzung von Kirchen
Beurteilungskriterien und Entscheidungshilfen

Die Verlautbarung ist erhältlich bei:
Bischöfliches Generalvikariat, Hauptabteilung Pastoral, Domhof 18–21, 31134
Hildesheim, Tel. (0 51 21) 307-301, Fax (0 51 21) 307-618.

Adventskalender 2003

Wir machen uns bereit für die Weihnachtszeit: Unser Weg zur Krippe

Seit über 50 Jahren gibt das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken seinen
Adventskalender heraus: für Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klasse, Fa-
milien der Erstkommunionkinder, Kinder- und Ministrantengruppen in den
Gemeinden.

Im Jahr der Bibel begegnen die jungen Leser auf dem Weg zur Krippe den
Evangelisten Lukas und Matthäus, Paulus, dem Engel Gabriel, Elisabeth, Maria
und vielen anderen. Zu manchen Erzählungen erschließen Rätsel und spieleri-
sche Hinweise den Sinn der biblischen Geschichte; Bastelvorschläge, Rezepte
und Spiele ergänzen die Adventstage im Begleitheft.

Der Kalender mit der wunderschönen winterlichen Krippenlandschaft kann auf-
gestellt werden: Für jeden Tag lässt sich ein Türchen öffnen, das ein Innenbild
zur Tagesgeschichte zeigt. Aus dem Türchen kann außerdem die herausgelöste
Figur wie auf einer Bühne vor den Kalender gesetzt werden.

Der Erlös des Kalenders – und diverser, auch neuer Weihnachtskarten – gilt
2003 der neuen katholischen Schule in Nordnorwegen. Diese soll 2004 in Bodö
eröffnet werden. Sie ist die vierte katholische Schule im ganzen Land. In den
drei Diözesen gibt es rund 40000 registrierte Katholiken (knapp 1%). Ihre
Situation kennzeichnen: weite Wege, extreme Minderheit und der Wunsch nach
Gemeinschaft.

Spende: Je Kalender inkl. Begleitheft 2,60 Euro, je Weihnachtskarte (diverse
Motive) 0,60 Euro (+ Versandkosten).

Adresse: Bonifatiuswerk, Kamp 22, 33098 Paderborn, Tel. 0 52 51/29 96-54
(Frau Diße), Fax: 0 52 51/29 96-88, E-Mail: disse@bonifatiuswerk.de

Hildesheim, den 21. Juli 2003

B i s c h ö f l i c h e s  G e n e r a l v i k a r i a t
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Urlauberseelsorge auf den ostfriesischen Inseln

Fast während des ganzen Jahres ist auf den ostfriesischen Inseln Urlaubszeit.
Für die Gottesdienste, für seelsorgerliche Gespräche und gegebenenfalls Ko-
operation in den Angeboten der Urlauberseelsorge werden – auch in der Vor-
und Nachsaison – Geistliche benötigt. Das Umfeld einer von Urlaubsstimmung
und Offenheit der Menschen geprägten Situation zeigt sich als spannende
pastorale Erfahrung, lässt aber in jedem Fall ausreichende Zeit zur privaten
Erholung. Für die Geistlichen wird kostenlos eine gute Unterkunft gestellt.

Eine Liste aller Urlaubsorte mit Angabe näherer Einzelheiten kann beim:
1. Bischöflichen Personalreferat Pastorale Dienste, Postfach 1380, D-49003

Osnabrück und
2. Erzbistum Hamburg, Personalreferent, Postfach 101 925, 20013 Hamburg,
angefordert werden.

Exerzitien für Priester und Angestellte
im kirchlichen Dienst

In der Benediktinerabtei Maria Laach werden im Jahre 2004 folgende Exer-
zitienkurse gehalten:

Für Priester

Thema: „Erkennen – Loben – Leben“
bibl.-theol. Erwägungen zur Doxologie des Vaterunsers

08. 03. bis 12. 03. (P. Athanasius Wolff)
19. 04. bis 23. 04. (P. Athanasius Wolff)
14. 06. bis 18. 06. (P. Athanasius Wolff)
20. 09. bis 24. 09. (P. Athanasius Wolff)
11. 10. bis 15. 10. (P. Athanasius Wolff)
08. 11. bis 12. 11. (P. Athanasius Wolff)

Für Angestellte im kirchlichen Dienst

Thema: „Und er sprach lange zu ihnen in Form von Gleichnissen“ (Mt 13,3)

26. 04. bis 30. 04. (P. Wigbert Hess)

„Tage im Kloster“ – nur für Herren

30. 04. bis 08. 05. Erstteilnehmer (P. Wigbert Hess)
01. 10. bis 09. 10. Erstteilnehmer (P. Wigbert Hess)
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Einzelgäste können immer zu uns kommen. Eine vorherige Anmeldung ist
notwendig:

Gastpater, 56653 Maria Laach
Tel.: 0 26 52/59-313 (59-0); Fax: 0 26 52/59-282

Bitte Anfragen und Antworten nicht per E-Mail!

„Tage im Kloster“ für junge Männer ab 17 Jahren:

P. Ambrosius Leidinger
Tel.: 0 26 52/59-233
Fax: 0 26 52/59-234
E-Mail: ambrosius.magnificat@marialaach.de

Für Akademiker

Thema: „Erkennen – Loben – Leben“
bibl.-theol. Erwägungen zur Doxologie des Vaterunsers

14. 04. bis 18. 04. (P. Athanasius Wolff)
02. 06. bis 06. 06. (P. Athnasius Wolff)
17. 11. bis 21. 11. (P. Athanasius Wolff)

Die Anmeldung richte man bitte an:

Kath. Akademikerverband
Postfach 101 689
45746 Marl
Tel.: 0 23 65/57 29 00
Fax: 5 72 90 51
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